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Bei Streitigkeiten mit der Bank, die den Anforderungen des FIDLEG unterliegen, besteht die Möglichkeit den >Verein 
Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)< anzurufen. 



Dieses Informationsblatt zielt auf eine gute allgemeine Verständlichkeit. Rechtsverbindliche Auskünfte zum Sicherungssystem der 
Sparkassen-Finanzgruppe erhalten Sie auf www.dsgv.de, dem Internetportal des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes e. V. 

Kundeninformation 
zur Sicherheit angelegter Gelder.

Die Sicherheit Ihrer Geldeinlage. 

Die Einlagen der Kunden bei der Landesbank-Baden-
Württemberg sowie der unselbstständigen Anstalt  
Baden-Württembergische Bank sind durch das 
Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe 
geschützt. 

Aufgabe des Sicherungssystems ist es, wirtschaft-
liche Schieflagen bei den angeschlossenen Instituten 
abzuwenden, indem der Fortbestand der Mitglieds-
institute geschützt wird. Primäre Zielsetzung ist  
somit der Schutz dieser Institute, insbesondere      
die Gewährleistung ihrer Liquidität und Solvenz. 

Auf diese Weise sollen jedoch auch der Eintritt   
eines Einlagensicherungsfalls vermieden und die 
Geschäftsbeziehungen der Kunden geschützt 
werden. 

Seit der Gründung des Sicherungssystems in den 
1970er Jahren ist es bei keinem Mitgliedsinstitut zu 
einer Insolvenz gekommen. In der Sparkassen-
Finanzgruppe hat noch kein Kunde Einlagen oder 
darauf fällige Zinsen verloren.  

Freiwillige Institutssicherung und 
gesetzliche Einlagensicherung. 

Neuregelung des Einlagensicherungsgesetzes. 
Am 3. Juli 2015 ist in Deutschland das Einlagen-
sicherungsgesetz (EinSiG) in Kraft getreten. Das 
Gesetz setzt eine entsprechende EU-Richtlinie um.  

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat ihr bewährtes 
Sicherungssystem an diesen gesetzlichen Vorgaben 
neu ausgerichtet. Es ist als Einlagensicherungs-
system nach § 43 EinSiG amtlich anerkannt. 

Stand: Oktober 21

1. Freiwillige Institutssicherung.
Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es,
die angehörenden Institute selbst zu schützen und
bei diesen ggf. drohende oder bestehende
wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden.
Auf diese Weise sollen ein Einlagensicherungsfall
vermieden und die Fortführung der Geschäfts-
beziehungen des betroffenen Instituts zu seinen
Kunden sichergestellt werden.

2. Gesetzliche Einlagensicherung.
Zusätzlich erfüllt das Sicherungssystem der
Sparkassen-Finanzgruppe auch die Anforderungen
der gesetzlichen Einlagensicherung:
Sollte die Institutssicherung wider Erwarten nicht
greifen, hat der Kunde gegen das Sicherungs-
system einen Anspruch auf Erstattung seiner
Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro.
Maßgeblich dafür ist das EinSiG.

Weiterführende Informationen.

Wir sind gesetzlich verpflichtet (§ 23a Abs. 1 Satz 6 
des Kreditwesengesetzes), Ihnen ein Mal jährlich   
detaillierte Informationen zur Einlagensicherung per  
>Informationsbogen für Einleger< zur Verfügung  
zu stellen. 

Weitere Hinweise erhalten Sie unter Nr. 28 unserer 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder über 
www.dsgv.de/sicherungssystem 

www.dsgv.de/sicherungssystem
www.dsgv.de
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Baden-Württembergische Bank
Unselbstständige Anstalt der 
Landesbank Baden-Württemberg*

*Erklärungen der Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und 
verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg

Bedingungen zur Eröffnung von Sparkonten 
- Version 4.2 -

Für alle Sparkonten gilt Folgendes: 
Die Verzinsung ist in den Geschäftsstellen einsehbar, wenn nicht Gegenteiliges vereinbart ist. 
Die Bank ist berechtigt, die Guthabenverzinsung ganz oder zum Teil einzustellen, wenn durch staatliche Bestimmungen die 
Einlagen von Gebietsfremden gegenüber Einlagen von Gebietsansässigen im Geschäftsverkehr unterschiedlich geregelt 
werden. 
Die Bank ist berechtigt, an jeden Vorleger der Sparurkunde Auszahlungen zu leisten. Für Sonderleistungen kann die Bank 
Preise berechnen, die durch Aushang in den Geschäftsstellen bekanntgemacht werden. 
Sofern Lastschrifteinzug vereinbart wird, ist die Bank berechtigt, jeweilige Sparraten bis auf jederzeitigen Widerruf von dem 
vereinbarten Girokonto einzuziehen. 
Bei vorzeitigen Verfügungen (also Verfügungen ohne vorherige wirksame Kündigung) von Beträgen über EUR 2.000,00 pro 
Kalendermonat wird die Vorschusszinsberechnung wirksam. Dies gilt nicht für Konten, bei denen eine vorzeitige Verfügung 
ausgeschlossen ist bzw. bei Sparkonten mit verlängerter Kündigungsfrist. 
   
Mein Sparbuch 
Mein Sparbuch hat eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Verfügungen ohne vorherige Kündigung sind pro Kalendermonat bis 
zu EUR 2.000,00 vorschusszinsfrei möglich. 
Mein Sparbuch gibt es für Kinder, Schüler, Bundesfreiwillige und Studenten im Alter von 0 Jahren bis 29 Jahren. Je Kunde 
darf ein Mein Sparkonto eröffnet werden. 
Das Mein Sparbuch endet spätestens mit dem 30. Geburtstag des Kontoinhabers. Im Anschluss wird es als Sparkonto mit 
3monatiger Kündigungsfrist geführt. 
Bis zum Eintritt des 18. Geburtstags können die Eltern Mein Sparbuch für ihre minderjährigen Kinder eröffnen. Zusätzliche 
Einzahlungen sind jederzeit möglich. 
Der Kontoinhaber erhält auf spezielle Ereignisse, die sich während der Vertragslaufzeit ergeben, gesondert vergütete EUR-
Prämien (Geldprämien in EUR). Für Ereignisse vor Kontoeröffnung erhält der Kontoinhaber keine Prämien gutgeschrieben. 
Der Kontoinhaber hat die Ereignisse gegenüber der Bank zeitnah anzuzeigen. Minderjährige Kontoinhaber können dies ohne 
Begleitung ihrer gesetzlichen Vertreter machen. 
Bei Erbringung des Nachweises erhält der Kontoinhaber von der Bank einen Aufkleber in ein Prämienheft eingeklebt, das er 
gesondert bei Eröffnung des Sparkontos ausgehändigt bekommen hat und zum Einkleben des Aufklebers der Bank vorlegen 
muss. 
Sämtliche während der Vertragslaufzeit angesammelten Geldprämien werden bei Ablösung des Sparkontos bzw. bei 
Erreichen des 30. Geburtstags des Kontoinhabers unter Vorlage des Prämienheftes und der Sparurkunde durch den 
Kontoinhaber in einer Summe dem Sparkonto gutgeschrieben. Eine Barauszahlung der angesammelten Prämien ist nicht 
möglich. Der Anspruch auf das Sparkontoguthaben wird allein durch die ausgestellte Sparurkunde begründet. Bei 
Abhandenkommen des Prämienheftes besteht kein Anspruch auf die angesammelten Prämien. 
Beispiele prämienberechtigter Ereignisse können nachgelesen werden im Internet unter www.bw-bank.de/meinsparbuch oder 
Ihr Berater informiert Sie hierüber. 
  
Den besonderen Zinssatz erhält der Kontoinhaber für Guthaben bis zu einem Betrag von EUR 5.000,00.  
Ein darüber hinausgehendes Guthaben wird mit dem Zinssatz für Spareinlagen mit 3monatiger Kündigungsfrist verzinst. Die 
besondere Guthabenverzinsung von Mein Sparbuch sowie die Vergütung künftiger Prämien auf prämienberechtigte 
Ereignisse entfallen ab dem Zeitpunkt: 
- Spätestens bei Erreichen des 30. Geburtstag 
Ab diesem Zeitpunkt erhält der Kontoinhaber den Zinssatz für Spareinlagen mit 3monatiger Kündigungsfrist vergütet.  
Die bis dahin angesammelten Prämien bleiben dem Kontoinhaber erhalten. 
 



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Besonderen Bedingungen der LBBW gelten für die Geschäftsverbindung des 
Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg und ihrer unselbstständigen Anstalt, der Baden-Württembergischen Bank. Erklärungen 
der Baden-Württembergischen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten ausschließlich die Landesbank 
Baden-Württemberg.

B
W

F
1

7
I0

4
M

K
0

0
 (

F
a

ss
u

n
g

 O
kt

. 
2

0
2

1
)

Baden-Württembergische Bank

Unselbstständige Anstalt der 
Landesbank Baden-Württemberg*

Bedingungen für die BW-BankCard (Debitkarte)
Fassung: 01. Oktober 2021

*Erklärungen der Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und 

verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg

Landesbank Baden-Württemberg    

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Hauptsitze: 

Stuttgart, Karlsruhe, 

Mannheim, Mainz 

01/21

HRA 12704 

Amtsgericht Stuttgart 

HRA 4356, HRA 104 440 

Amtsgericht Mannheim 

HRA 40687 

Amtsgericht Mainz

Vorstand:  

Rainer Neske (Vorsitzender),  

Anastasios Agathagelidis, Karl Manfred Lochner,  

Stefanie Münz, Dr. Christian Ricken,  

Thorsten Schönenberger 

Generalbevollmächtigter: Andreas Götz

Bankleitzahl 600 501 01 

BIC/SWIFT-Code SOLADEST600 

USt-IdNr. DE 147 800 343 

kontakt@LBBW.de 

www.LBBW.de

A. Zahlungsformen 
  
I. Geltungsbereich 
Die von der BW-Bank ausgegebene BW-BankCard ist eine 
Debitkarte. Der Karteninhaber kann die BW-BankCard 
(nachfolgend Debitkarte) in Verbindung mit der persönlichen 
Geheimzahl (PIN) für folgende Zahlungsdienste nutzen: 
a) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Bank. 
b) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein 
b) Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, 
b) an einem Geldautomaten der Bank, sofern der Mobil- 
b) funkanbieter an dem System teilnimmt. 
  
II. Allgemeine Regeln 
  
1. Ausgabe der Debitkarte 
Die Debitkarte wird als physische Karte ausgegeben. 
  
2. Karteninhaber und Vollmacht 
Die Debitkarte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann 
nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person 
ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt 
hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er 
dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten 
ausgegebene Debitkarte an die Bank zurückgegeben wird. Die 
Bank wird die Debitkarte nach Widerruf der Vollmacht für die 
Nutzung an Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals 
(nachfolgend KontenManager) elektronisch sperren. 
  
3. Finanzielle Nutzungsgrenze 
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Debitkarte nur im 
Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto 
eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber 
diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist 
die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu 
verlangen, die aus der Nutzung der Debitkarte entstehen. Die 
Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer 
geduldeten Kontoüberziehung. 
  
4. Rückgabe der Debitkarte 
Die Debitkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht 
übertragbar. Die Debitkarte ist nur für den angegebenen 
Zeitraum gültig. 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültigkeit der Debitkarte ist die Bank berechtigt, die alte 
Debitkarte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die 
Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der 
Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der 
Karteninhaber die Debitkarte unverzüglich an die Bank 
zurückzugeben. 
  

5. Sperre und Einziehung der Debitkarte 
Die  Bank  darf  die   Debitkarte   sperren   und   den   Einzug 
der   Debitkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, 
- wenn  sie  berechtigt  ist,  den  Kartenvertrag  aus  wichtigem 
- Grund zu kündigen, 
- wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
- der Debitkarte dies rechtfertigen oder 
- wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
- betrügerischen Verwendung der Debitkarte besteht. 
Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der 
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Bank wird die 
Debitkarte entsperren oder diese durch eine neue Debitkarte 
ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben 
sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber 
unverzüglich. 
Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein TAN-
Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der 
Debitkarte auch eine Sperre der Funktion für das Online-
Banking zur Folge. 
  
6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
6.1 Unterschrift 
Sofern die Debitkarte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der 
Karteninhaber die Debitkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem 
Unterschriftsfeld zu unterschreiben. 
  
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung und Sicherung der Debitkarte 
Die Debitkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu 
verhindern, dass sie abhanden kommt oder missbräuchlich 
verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie missbräuchlich 
eingesetzt werden kann. 
  
6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere 
Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der Debitkarte 
vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser 
aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in 
den Besitz der Debitkarte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten 
des auf der Debitkarte angegebenen Kontos Verfügungen zu 
tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). 
  
6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner 
Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige 
nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte oder PIN fest, so ist die 
Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die 
Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber 
dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116) abgeben. 
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In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der 
Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die 
Kontonummer oder International Bank Account Number (IBAN) 
angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt die 
für das betreffende Konto ausgegebene physische Debitkarte für 
die weitere Nutzung an Geldautomaten und am KontenManager. 
Zur Beschränkung der Sperre auf die abhandengekommene 
Debitkarte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch 
unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. 
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere 
Person unberechtigt in den Besitz seiner Debitkarte gelangt ist, 
eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht 
autorisierte Nutzung von Debitkarte oder PIN vorliegt, muss er 
ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben. 
(3) Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein 
TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der 
Debitkarte auch eine Sperre der Funktion für das Online-
Banking zur Folge. 
(4) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach 
Feststellung einer nicht autorisierten  oder  fehlerhaft 
ausgeführten  Kartenverfügung  zu   unterrichten. 
  
7. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den 
Karteninhaber 
Mit dem Einsatz der Debitkarte durch Einführen der Karte in das 
Terminal erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür 
zusätzlich die Eingabe der PIN erforderlich ist, wird die 
Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. In dieser Autorisierung 
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die 
Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen 
personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, 
übermittelt und speichert. 
Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. 
  
8. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
Die Bank ist berechtigt, auf dem Zahlungskonto des 
Kontoinhabers einen im Rahmen der finanziellen 
Nutzungsgrenze (A.II.3) verfügbaren Geldbetrag zu sperren, 
wenn 
- der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst 
- worden ist und 
- der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu 
- sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat. 
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, 
nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist. 
  
9. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank 
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 
- der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht 
- gemäß Abschnitt A.II.7 erteilt hat, 
- der für die Kartenzahlung vereinbarte Verfügungsrahmen 
- oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder 
- die Debitkarte gesperrt ist. 
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die 
Debitkarte eingesetzt wird, unterrichtet. 
  
10. Entgelte und deren Änderung 
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten 
Entgelte ergeben sich aus dem »Preis- und 
Leistungsverzeichnis« der Bank. 
(2) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, 
missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert 
genutzten Debitkarte ist die Bank berechtigt, im Rahmen des 
§ 675I  Absatz  1 des   Bürgerlichen  Gesetzbuches  dem 
Kontoinhaber das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank 
ausgewiesene Entgelt zu berechnen, sofern der Karteninhaber 
die Umstände, die zum Ersatz der Debitkarte geführt haben, zu 
vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer 

Ersatzkarte verpflichtet ist. Ob darüber hinaus Entgelte für den 
Ersatz einer Debitkarte in anderen Fällen durch Ihre Bank 
erhoben werden, können Sie dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis Ihrer Bank entnehmen. 
(3) Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg (z. B. das Elektronische 
Postfach) vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen 
Änderungen werden nur wirksam, wenn der Karteninhaber diese 
annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, 
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des 
Karteninhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem 
Karteninhaber nur ausdrücklich treffen. Die Änderung von 
Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) 
richtet sich nach Nummer 17 Abs. 6 AGB. Bei Entgelten und 
deren Änderung für Karteninhaber, die nicht Verbraucher sind 
verbleibt es bei der Regelung in Nummer 17 Absatz 2 AGB. 
  
11. Information des Kontoinhabers über die 
Kartenverfügung 
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal 
monatlich über die mit der Debitkarte getätigten Verfügungen auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit 
Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert 
vereinbart werden. 
  
12. Erstattungs-, Berichtigungs- und 
Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im 
Rahmen der 
- Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten, 
- Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines 
- Prepaid-Mobilfunk-Kontos, 
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem 
Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der 
Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte 
Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
unverzüglich spätestens bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis zu erfüllen, der auf den 
Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die 
Kartenverfügung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere 
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer 
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass 
ein betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 3 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 
Betrugsverdacht nicht bestätigt. 
  
12.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter 
Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der 
- Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten, 
- Verwendung der Debitkarte zum Aufladen 
- eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, 
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit 
verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft 
war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht 
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte. 
(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der 
Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, 
als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in 
Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden. 
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(3) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen 
des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten. 
  
12.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle 
einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der 
Bank einen Schaden, der nicht bereits von  Nummern A.II.12.1 
oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, 
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es 
sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher, 
beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer 
an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf 
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. 
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur 
Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung 
nach diesem Absatz ist auf 12.500,00 EUR je Kartenverfügung 
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
- für nicht autorisierte Kartenverfügungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
- für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
- für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, 
- soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist. 
  
12.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A.II.12.1 bis 12.3 
sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der 
Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine 
nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung 
resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer A.II.12.3 kann 
der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war. 
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind 
ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
- beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
- Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr 
- nicht hätten vermieden werden können, oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
- herbeigeführt wurden. 
  
13. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen 
13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Debitkarte oder PIN, werden 
sie ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden 
diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu 
nicht autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der 
- Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten, 
- Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines 
- Prepaid-Mobilfunk-Kontos, 
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der 
Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 
50,00 EUR. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und 
Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt 
unberührt. 

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn 
- es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, 
- den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige 
- missbräuchliche Verwendung der Debitkarte oder der PIN vor 
- der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder 
- der Verlust der Debitkarte durch einen Angestellten, einen 
- Agenten, eine Zweigstelle der Bank oder eine sonstige Stelle, 
- an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht 
- worden ist. 
Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt. 
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen 
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Debitkarte außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den 
aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden 
Schaden nach Absatz 1 auch über einen  Betrag  von  maximal 
50,00 EUR hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen 
Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat 
die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung 
des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den 
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden 
Mitverschuldens. 
(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den 
Kontoinhaber in Höhe von maximal 50,00 EUR gemäß 
vorstehendem Absatz 1 und übernimmt alle Schäden, die durch 
nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der 
Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine 
ihm gemäß Abschnitt A. II. Nummer 6 obliegenden Sorgfalts- 
und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme 
des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Bank 
erfolgt nur, wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen der 
Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei 
erstattet. 
(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach 
den Absätzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die 
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt 
hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist. 
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine 
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, 
trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann 
insbesondere dann vorliegen, wenn er 
- den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der 
- Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft 
- nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis 
- erlangt hat, 
- die persönliche Geheimzahl auf der Debitkarte vermerkt oder 
- zusammen mit der Debitkarte verwahrt hat, 
- die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt 
- hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist. 
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den 
der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich 
jeweils auf den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen. 
(7) Hat die Bank beim Einsatz der Debitkarte eine starke 
Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Abs. 24 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat 
der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese 
nicht akzeptiert, obwohl die Bank nach § 55 ZAG gesetzlich zur 
starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich 
die Haftung des Karteninhabers und der Bank abweichend von 
den Absätzen 1 bis 6 nach den Bestimmungen in § 675v 
Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
  
13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der 
Verlust oder Diebstahl der Debitkarte, die missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von 
Debitkarte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle 
danach durch Verfügungen, z. B. im Rahmen der 
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- Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten, 
- Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines 
- Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in 
betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der 
Sperranzeige entstehenden Schäden. 
  
14. Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Debitkarte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt 
werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal 
hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber 
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
  
III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten 
  
1. Geldautomaten-Service der Bank 
1.1 Verfügungsrahmen der Debitkarte 
Verfügungen an Geldautomaten der Bank sind für den 
Karteninhaber nur im Rahmen des für die Debitkarte geltenden 
Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Debitkarte 
an Geldautomaten wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der 
Debitkarte durch vorangegangene Verfügungen bereits 
ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der 
Verfügungsrahmen der Debitkarte überschritten würde, werden 
unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher 
zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber 
darf den Verfügungsrahmen der Debitkarte nur im Rahmen des 
Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten 
Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der 
kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens 
der Debitkarte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen 
Debitkarten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine 
Debitkarte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese 
Debitkarte vereinbaren. 
  
1.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 14. 
  
2. Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten 
2.1 Servicebeschreibung 
Unter Verwendung seiner Debitkarte und der persönlichen 
Geheimzahl (PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-
Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem 
vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an 
Geldautomaten der Bank innerhalb des ihm von seiner Bank 
eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A. III. Nummer 
1.1) zulasten des auf der Debitkarte angegebenen Kontos 
aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karteninhaber 
gewählte Geldautomat über eine entsprechende Ladefunktion 
verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-
Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem System 
teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der 
Karteninhaber am Display des Geldautomaten den Menüpunkt 
zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die 
Mobilfunk-Telefonnummer (»Handy-Nummer«) einzugeben und 
einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung 
der Ladetransaktionen durch die Bank wird das Prepaid-
Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem 
Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-
Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. Wird die 
Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, 
nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis 
angezeigt. 
  
2.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A. II. Nummer 14. 
  
2.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen 
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-
Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den 
Karteninhaber ausgegebenen Debitkarte autorisiert worden sind, 
zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils 

autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem 
Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-
Mobilfunk-Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem 
Unternehmen geltend zu machen. 
  
B. Von der Bank angebotene andere Serviceleistungen 
  
1. Serviceumfang KontenManager 
Der Karteninhaber kann unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Ziffern unter Verwendung seiner Debitkarte an 
KontenManagern (Selbstbedienungsterminals) der Bank 
folgende Funktionen ausführen: Giro- und Sparkontoauszug 
erstellen, Kontostände und Kontenübersicht abfragen SEPA-
Lastschriften zurückgeben, Daueraufträge einrichten, ändern 
und löschen, Duplikatsauszug bzw. -auszüge erstellen sowie 
Überweisungen für das in der Debitkarte angegebene Konto 
sowie ggf. für zusätzlich definierte Konten durchführen. 
Karteninhabern, die gleichzeitig Kontoinhaber des in der 
Debitkarte angegebenen Kontos sind, steht unter Verwendung 
ihrer Debitkarte am KontenManager der Bank zusätzlich die 
Funktion Umbuchung zur Verfügung. 
  
2. Kontoauszüge und Kontoinformationen 
2.1 Serviceumfang 
Der KontenManager oder Kontoauszugsdrucker ermöglicht dem 
Karteninhaber, Kontoauszüge sowie Duplikatskontoauszüge 
einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse für 
das in der Debitkarte angegebene Konto sowie ggf. für 
zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff 
hat, ausschließlich unter Verwendung der Debitkarte (ohne 
persönliche Geheimzahl) ausdrucken zu lassen. Wahlweise ist 
es dem Kontoinhaber im Rahmen des Online-Bankings auch 
möglich, Kontoauszüge einschließlich der darin enthaltenen 
Rechnungsabschlüsse für das jeweilige Konto elektronisch 
abzurufen. 
  
2.2 Bereithaltung von Belegen 
Anlagen zu den Kontoauszügen, soweit sie am KontenManager 
oder Kontenauszugsdrucker nicht mit ausgedruckt bzw. im 
Online-Banking nicht elektronisch übermittelt werden können, 
werden dem Kontoinhaber auf gesonderte Anforderung bei der 
kontoführenden Stelle zur Verfügung gestellt. Die Bank ist 
berechtigt, dem Kontoinhaber die Anlagen ohne Anforderung 
gegen Portoersatz zuzusenden. 
  
2.3 Haftung der Bank 
Kontoauszüge werden im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage 
bestehenden technischen Möglichkeiten erstellt. Die 
Kontoauszüge beinhalten die Kontobewegungen, die bis zum 
Abruf verbucht und für den KontenManager oder 
Kontenauszugsdrucker bzw. den elektronischen Abruf im Online-
Banking bereitgestellt sind. Bei Funktionsstörungen haftet die 
Bank im Rahmen ihres Verschuldens. 
  
2.4 Zusendung von Auszügen 
Ohne gesonderte Anforderung des Kontoinhabers kann ein 
Kontoauszug erstellt und dem Kontoinhaber gegen Portoersatz 
zugesandt werden, wenn ein Kontoauszug innerhalb von 
35 Tagen nicht am KontenManager oder Kontenauszugsdrucker 
bzw. elektronisch im Online-Banking abgerufen wurde. 
Kontoinhaber und Bank können eine andere Abruffrist 
vereinbaren. 
  
2.5 Zugangssperre 
Ist die Karte gesperrt, so wird sie vom KontenManager oder 
Kontenauszugsdrucker abgelehnt bzw. eingezogen. Die Sperre 
richtet sich nach Abschnitt A.ll. Nummer 4. Die Sperre der 
Funktion für das Online-Banking richtet sich nach den gesondert 
vereinbarten »Bedingungen für das Online-Banking«. 
  
2.6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und 
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Mitwirkungspflichten unter Abschnitt A.ll. Nummern 6.1 bis 6.4. 
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur 
Entstehung eines Schadens im Rahmen dieser Servicefunktion 
der Debitkarte beigetragen, so bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Bank 
und Kontoinhaber den jeweiligen Schaden tragen. 
  
2.7 Widerruf der Bank 
Die Bank kann die Berechtigung des Karteninhabers zur 
Benutzung des KontenManagers oder Kontenauszugsdruckers 
bei Vorliegen eines sachlichen Grundes schriftlich widerrufen. 
Gleiches gilt für den elektronischen Abruf der 
Kontoinformationen im Online-Banking. 
  
3. Überweisungsverkehr am KontenManager 
3.1 Serviceumfang/Verfügungsrahmen 
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Debitkarte 
und der persönlichen Geheimzahl (PIN) am KontenManager der 
Bank Überweisungen bis maximal 10.000,00 EUR pro 
Transaktion und bis maximal 20.000,00 EUR pro Tag eingeben, 
soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer 
Verfügungsrahmen vereinbart worden ist. 
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Debitkarte 
und der persönlichen Geheimzahl (PIN) am KontenManager der 
Bank Daueraufträge bis maximal 2.500,00 EUR pro Tag 
eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein 
anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist. 
  
3.2 Ausführung der Überweisung 
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert 
vereinbarten »Bedingungen für den Überweisungsverkehr«. 
  
3.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und 
Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. II. Nummern 6.1 bis 6.4. 
  
3.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des 
Kontoinhabers 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A. II. Nummer 12. 
  
3.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Verfügungen am KontenManager richtet sich nach den 
Regelungen unter Abschnitt A. II. Nummer 13. Abweichend von 
Abschnitt A. II. Nummer 13.1 Absatz 6 ist die Haftung des 
Kontoinhabers auf den für den Überweisungsverkehr geltenden 
Verfügungsrahmen (Abschnitt B. Nummer 3.1.) beschränkt. 
  
3.6 Fehleingabe der Geheimzahl 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A. II. Nummer 14. 
  
4. SB-Sparverkehr 
4.1 Serviceumfang 
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der 
Debitkarte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) an 
Geldautomaten und KontenManagern der Bank über 
Sparkonten, die durch besondere Vereinbarung des 
Kontoinhabers mit der Bank für diese Verwendungsart 
freigegeben sind, Verfügungen in Selbstbedienung treffen (SB-
Sparverkehr). Die Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den 
Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte den SB-
Sparverkehr nutzen können, richtet sich nach den zwischen der 
Bank und dem Kontoinhaber hierfür getroffenen 
Vereinbarungen. Im SB-Sparverkehr können Nachträge im 
Sparbuch dokumentiert sowie Einzahlungen durch Umbuchung 
vom Girokonto bei der Bank auf das Sparkonto oder in bar 
vorgenommen werden, sofern hierfür geeignete Geldautomaten 
von der Bank zur Verfügung gestellt sind. Ferner sind 
Auszahlungen vom Sparkonto durch Umbuchung auf das 
Girokonto bzw. ein anderes Konto des Kontoinhabers bei der 
Bank oder in bar am Geldautomaten möglich. 
  

4.2 Verfügungsrahmen 
Der Verfügungsrahmen ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr 
auf einen Betrag von 2.000,00 EUR pro Kalendermonat 
beschränkt. Für Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs kann 
der SB-Sparverkehr nicht genutzt werden. 
  
4.3 Vornahme von SB-Verfügungen/Bedienung des 
Terminals 
Der Zugang zum SB-Sparkonto wird über die Debitkarte und 
Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN) bewirkt. Nach 
Auswahl eines zum SB-Sparverkehr freigegebenen Kontos 
mittels Display oder Bildschirm des Terminals wird der aktuelle 
Kontosaldo angezeigt. Im Anschluss kann die vorgesehene 
Transaktion ausgeführt werden. 
Bei SB-Sparverkehr mit Loseblatt-Sparbuch werden die Daten 
der erfolgten Transaktion automatisch zum Ausdruck 
bereitgestellt. Sie können durch Wahl der Druckfunktion am 
selben Gerät oder an einem anderen, hierfür von der Bank zur 
Verfügung gestellten Gerät vom Karteninhaber mittels Debitkarte 
und entsprechender Funktionswahl als neues Kontoblatt 
ausgedruckt werden. Der Karteninhaber wird auf die Möglichkeit, 
den Ausdruck erstellen zu lassen, bei der Transaktion im 
Bildschirm/Display hingewiesen. Das neue Kontoblatt ist vom 
Kontoinhaber bzw. Karteninhaber im Loseblatt-Sparbuch 
abzuheften. Der Ausdruck wird im Rahmen der im Zeitpunkt der 
Abfrage bestehenden technischen Möglichkeiten erstellt. Bei 
Funktionsstörungen haftet die Bank im Rahmen ihres 
Verschuldens. Wird vom Karteninhaber kein Ausdruck 
angefordert oder kann dieser aus technischen Gründen zum 
Zeitpunkt der Abfrage nicht erstellt werden und ist die 
Speicherkapazität des Geräts, z. B. durch 
Dauerauftragsbuchungen oder Zinsbuchungen, erschöpft, wird 
die Bank bei Loseblatt-Sparbüchern ein Kontoblatt erstellen und 
dem Kontoinhaber zusenden. Unstimmigkeiten im Rahmen des 
Verfahrensablaufs oder im Zusammenhang mit dem 
Kontoausdruck sind der Bank unverzüglich anzuzeigen. 
  
4.4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und 
Mitwirkungspflichten in Abschnitt A.II. Nummern 6.1 bis 6.4. 
  
4.5 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des 
Kontoinhabers 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 12. 
  
4.6 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Verfügungen im SB-Sparverkehr richtet sich nach den 
Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 13. Abweichend von 
Abschnitt A.II. Nummer 13.1 Absatz 6 ist die Haftung des 
Kontoinhabers auf den für den SB-Sparverkehr geltenden 
Verfügungsrahmen (Abschnitt B. Nummer 4.2) beschränkt. 
  
4.7 Fehleingabe der Geheimzahl 
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A.II. Nummer 14. 
  
4.8 Geltung der »Bedingungen für den Sparverkehr« 
Ergänzend finden die »Bedingungen für den Sparverkehr« in 
dem Umfang Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort 
festgelegt ist. 
  
4.9 Nutzung des Sparkontos zu Kassentransaktionen 
Der Kontoinhaber bzw. Karteninhaber kann das zum SB-
Sparverkehr geeignete Sparkonto weiterhin zur Vornahme von 
Transaktionen an der Barkasse nutzen. In diesen Fällen gelten 
die »Bedingungen für den Sparverkehr«. Die vorstehenden 
Regelungen zur Teilnahme am SB-Sparverkehr finden insoweit 
keine Anwendung. 
  
5. SEPA-Lastschriftrückgabe 
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Debitkarte 
und der persönlichen Geheimzahl (PIN) am KontenManager der 
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Bank Lastschriften im Single Euro Payment Area (SEPA-
Zahlungsverkehr) zurückgeben. Es gelten die »Bedingungen für 
Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren«. 
  
6. Dauerauftrag 
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Debitkarte 
und der persönlichen Geheimzahl (PIN) am KontenManager der 
Bank Daueraufträge einrichten, ändern und löschen. Es gelten 
ergänzend die »Bedingungen für den Überweisungsverkehr«. 
  
7. Duplikatsauszug 
Der Karteninhaber kann sich unter Verwendung seiner 
Debitkarte ohne die persönliche Geheimzahl (PIN) am 
KontenManager der Bank einen Duplikatsauszug erstellen. Die 
gegenüber der Bank geschuldete Höhe des Entgeltes ergibt sich 
aus dem »Preis- und Leistungsverzeichnis« der Bank. 
  
C. Außergerichtliche Streitschlichtung  und 
Beschwerdemöglichkeit 
  
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der 
Karteninhaber an die im »Preis- und Leistungsverzeichnis« 
näher bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen 
wenden. 



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Besonderen Bedingungen der LBBW 
gelten für die Geschäftsverbindung des Kunden mit der Landesbank Baden-Württemberg und 
ihrer unselbstständigen Anstalt, der Baden-Württembergischen Bank. Erklärungen der Baden-
Württembergischen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechtigen und verpflichten 
ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.

A Garantierte Zahlungsformen
 
I Geltungsbereich
Die von der Baden-Württembergischen Bank (nachfolgend »Bank« genannt) ausgegebene BW-
BankCard plus ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die BW-BankCard plus (nachfolgend 
Debitkarte genannt), soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende 
Zahlungsdienste nutzen:
1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen:
(1)  Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems, 

die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.
(2)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rah-

men des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (giro-
card-Terminals).

(3)  Zum Aufladen der GeldKarte an
ï  Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems
ï  girocard-Terminals, die zusätzlich mit dem GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet 

sind, im Rahmen eines Bezahlvorgangs mit der GeldKarte bis zu 25 EUR
ï  Terminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.
(4)  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkan-

bieter unterhält, an einem Geldautomaten, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion 
anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen:
(1)  Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldautomatensystems, 

soweit die Debitkarte entsprechend ausgestattet ist.
(2)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rah-

men eines fremden Systems, soweit die Debitkarte entsprechend ausgestattet ist.
(3)  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkan-

bieter unterhält, an dem Geldautomaten eines fremden Systems, sofern der Geldautomatenbe-
treiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

(4)  Die Akzeptanz der Debitkarte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das 
fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
(1)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten 

Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeich-
net sind, bis 50 EUR pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jewei-
ligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer persönlichen Geheimzahl (PIN) verlangt wird. 
Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten 
Kassen im Rahmen von fremden Debitkartensystemen bis zu 50 EUR pro Bezahlvorgang, so-
weit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe 
einer persönlichen Geheimzahl (PIN) verlangt wird. Sowie zum Einsatz bei elektronischen Fern-
zahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-
Handel) im Rahmen von fremden Debitkartensystemen. Die Akzeptanz der Debitkarte im Rah-
men eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

(2)  Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des Handels- und Dienst-
leistungsbereiches im Inland, die mit dem GeldKarte-Logo und/oder dem girogo-Logo gekenn-
zeichnet sind (GeldKarte-Terminals).

(3)  Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der Funktion eine Garantie 
der Bank verbunden ist, als Speichermedium für Zusatzanwendungen

ï  der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatz-
anwendung) oder

ï  eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Karteninhaber mit 
diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II Allgemeine Regeln

1. Ausgabe der Debitkarte
Die Debitkarte kann in zwei Kartenformen ausgegeben werden, entweder als »physische Debitkar-
te« (d. h. z. B. als Plastikkarte) oder als »virtuelle Debitkarte« (d. h. ohne Plastikkarte), sofern die 
Bank die »virtuelle Debitkarte« im Vertrieb hat. Die Ausgabe einer virtuellen Debitkarte erfolgt zur 
Speicherung als digitale Debitkarte auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles 
Endgerät). Eine physische Debitkarte kann 3 ergänzend zur Plastikkarte 3 zur zusätzlichen Speiche-
rung auch als digitale Debitkarte auf einem mobilen Endgerät ausgegeben werden. Soweit sich aus 
dem Sinnzusammenhang nichts anderes ergibt, wird der Begriff »Debitkarte« in diesen Bedin-
gungen für die BW-BankCard plus (Debitkarte) als Oberbegriff für die physische Debitkarte und die 
virtuelle Debitkarte einschließlich der jeweils zugehörigen digitalen Debitkarte(n) verwendet und er-
fasst sie alle gleichermaßen. Soweit die Debitkarte mit den für den Einsatz im Online-Handel erfor-
derlichen Kartendaten (16-stellige Primary Account Number (PAN), Kartenprüfnummer (Card Verifi-
cation Value (CVV)/Card Validation Code (CVC) und »Gültig bis«-Datum) ausgestattet ist, können 
Fernzahlungsvorgänge im Online-Handel mit diesen Kartendaten auch schon vor und unabhängig 
vom Erhalt der physischen Debitkarte oder vor und unabhängig von der Speicherung als digitale 
Debitkarte auf einem mobilen Endgerät vorgenommen werden. Die Verwendung dieser Karten-
daten, die Fernzahlungsvorgänge im Online-Handel ermöglichen (»Kartendaten für den Online-
Handel«), ist und gilt als Einsatz und Nutzung der Debitkarte. Auf jede Kartenform 3 einschließlich 
der digitalen Debitkarte(n) 3 finden die mit dem Kontoinhaber vereinbarten Kartenbedingungen (z. B. 
»Bedingungen für die BW-BankCard plus (Debitkarte)«, »Bedingungen für die digitale BW-Bank-
Card plus (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren«, »Bedingungen für 3-D 
Secure mit der BW pushTAN-App«) in dem dort festgelegten Umfang Anwendung. Dies gilt nicht, 
wenn und soweit in den Kartenbedingungen ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. Für die digitale 
Debitkarte sind ergänzend die Nutzungsvoraussetzungen und Hinweise für die digitale BW-Bank-
Card plus (Debitkarte) zu beachten. Physischen Debitkarten und virtuellen Debitkarten liegen jeweils 
eigenständige, voneinander unabhängige Kartenverträge zugrunde.

Bedingungen für die BW-BankCard plus (Debitkarte)
Fassung: 1. Mai 2024

2. Karteninhaber und Vollmacht
Die Debitkarte gilt für das Konto, zu dem sie ausgegeben wird. Sie kann nur auf den Namen des 
Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt 
hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an 
den Bevollmächtigten ausgegebene physische Debitkarte an die Bank zurückgegeben oder vernich-
tet wird, und dass eine vom Bevollmächtigten auf mobilen Endgeräten gespeicherte digitale Debit-
karte auf allen mobilen Endgeräten gelöscht wird. Falls die Debitkarte mit Kartendaten für den On-
line-Handel ausgestattet ist, ist der Kontoinhaber ferner verantwortlich dafür, dass diese Kartendaten 
des Bevollmächtigten gelöscht und nicht mehr für Fernzahlungsvorgänge im Online-Handel genutzt 
werden. Die Bank wird die Debitkarte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldauto-
maten, Selbstbedienungsterminals (nachfolgend KontenManager) und automatisierten Kassen so-
wie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgene-
rierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die 
Zusatzanwendung in den Chip der physischen Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann 
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. 
Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in 
Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe 
der physischen Debitkarte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch 
der noch in der GeldKarte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der 
physischen Debitkarte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

3. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Debitkarte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder 
einer eingeräumten Kontoüberziehung vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungs-
grenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen 
zu verlangen, die aus der Nutzung der Debitkarte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf 
dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

4. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Debitkarte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto 
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich 
aus dem »Preis- und Leistungsverzeichnis«. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung ge-
nannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kun-
den wirksam.

5. Rückgabe der Debitkarte
Die physische Debitkarte bleibt im Eigentum der Bank. Die Debitkarte ist nicht übertragbar. Die Debit-
karte ist nur für den auf der physischen Karte angegebenen, bzw. den bei Ausgabe oder Verlänge-
rung einer virtuellen Debitkarte mitgeteilten Zeitraum gültig. Mit Aushändigung einer neuen phy-
sischen Debitkarte, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der physischen Debitkarte ist die Bank 
berechtigt, die alte physische Debitkarte zurückzuverlangen bzw. die Löschung der digitalen Debit-
karte auf den mobilen Endgeräten, sowie die Löschung der Kartendaten für den Online-Handel zu 
verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Debitkarte in den ausgegebenen 
Kartenformen zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des jeweiligen 
Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber zu diesem früheren Zeitpunkt die physische Debitkarte 
unverzüglich an die Bank zurückzugeben bzw. die digitale Debitkarte auf den mobilen Endgeräten 
sowie die Kartendaten für den Online-Handel zu löschen. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe noch in 
der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der physischen Debitkarte 
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unterneh-
men, das die Zusatzanwendung auf die physische Debitkarte aufgebracht hat, unverzüglich entfer-
nen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet 
sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank.

6. Sperre und Einziehung der Debitkarte
(1)  Die Bank darf die Debitkarte sperren und den Einzug der physischen Debitkarte (z. B. an Geld-

automaten) veranlassen bzw. die Löschung der digitalen Debitkarte auf den mobilen Endgeräten 
sowie der Kartendaten für den Online-Handel verlangen oder selbst veranlassen, wenn sie be-
rechtigt ist, den zugrunde liegenden Kartenvertrag bzw. die Nutzung der digitalen Debitkarte aus 
wichtigem Grund zu kündigen,

ï  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Debitkarte dies rechtfertigen oder
ï  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Debitkarte besteht.

Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die Bank 
wird die Debitkarte entsperren oder diese durch eine neue Debitkarte ersetzen, wenn die Gründe 
für die Sperre oder Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karten-
inhaber unverzüglich. 

(2)  Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge werden dem Karten-
inhaber erstattet.

(3)  Befindet sich auf der physischen Debitkarte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine 
Signaturfunktion, so hat die Sperre der physischen Debitkarte auch eine Sperre der Funktion für 
das Online-Banking zur Folge.

(4)  Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen physischen Debitkarte eine Zusatzanwendung 
gespeichert, so hat der Einzug der physischen Debitkarte zur Folge, dass er die Zusatzanwen-
dung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der physischen Debitkarte ge-
speicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom karten-
ausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die physische Debitkarte von der Stelle, 
die die physische Debitkarte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist 
berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen 
bereinigte physische Debitkarte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankge-
nerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Unterschrift
Sofern die physische Debitkarte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die physische 
Debitkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

Seite 1 von 5



7.2 Sorgfältige Aufbewahrung und Sicherung der Debitkarte
(1)  Die physische Debitkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie 

abhanden kommt und missbräuchlich verwendet wird, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-
Systems) missbräuchlich eingesetzt werden kann. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt 
im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der physischen 
Debitkarte ist, z. B. den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen oder bis zur Sperre 
der Debitkarte Transaktionen an automatisierten Kassen ohne persönliche Geheimzahl (PIN) 
tätigen. Entsprechende Sorgfaltspflichten gelten für jedes mobile Endgerät, auf dem eine digitale 
Debitkarte gespeichert ist, nach Maßgabe der Bedingungen für die digitale BW-Bank Card plus 
(Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren.

(2)  Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu allen mobilen Endgeräten, auf 
dem die digitale Debitkarte gespeichert ist, mit einer für das jeweilige mobile Endgerät bestimm-
ten persönlichen Geheimzahl (Endgeräte-PIN) oder auf andere geeignete Weise (z. B. durch 
Fingerabdruck) sichern.

(3)  Soweit eine Debitkarte mit Kartendaten für den Online-Handel ausgestattet ist, hat der Kartenin-
haber diese geheim zu halten und dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis 
davon erlangt. Denn jede Person, die diese Kartendaten kennt, kann mit diesen vor der Sperre 
der Debitkarte Fernzahlungsvorgänge im Online-Handel zu Lasten des Kontos zu tätigen, zu 
dem die Debitkarte ausgegeben wurde.

7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der persön-
lichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die persönliche Geheimzahl (PIN) darf insbesondere nicht auf der 
physischen Debitkarte vermerkt, bei einer digitalen Debitkarte nicht in dem mobilen Endgerät ge-
speichert werden, das zur Nutzung der digitalen Debitkarte erforderlich ist, oder in anderer Weise 
zusammen mit der Debitkarte aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die persönliche Geheim-
zahl (PIN) kennt und in den Besitz der Debitkarte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des Kontos, 
zu dem die Debitkarte ausgegeben wurde, Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten 
abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Debitkarte nutzt und der Zugriff auf das mobile 
Endgerät durch eine vom Karteninhaber wählbare Endgeräte-PIN abgesichert werden kann, darf 
der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die als persönliche 
Geheimzahl (PIN) für die Nutzung der digitalen Debitkarte erforderlich ist.

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1)  Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl
ï  seiner Debitkarte
ï  des mobilen Endgeräts mit digitaler Debitkarte
ï  des mobilen Endgeräts mit der BW pushTAN-App
ï  der persönlichen Geheimzahl (PIN)
ï  der Kartendaten für den Online-Handel 
oder die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung
ï  seiner Debitkarte
ï  der Kartendaten für den Online-Handel
ï  der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der 
Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 
aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. 
In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank 3 möglichst mit Bank-
leitzahl 3 und die Kontonummer oder International Bank Account Number (IBAN) angegeben 
werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt die betroffene Debitkarte einschließlich ihrer 
Kartendaten für den Online-Handel, für die weitere Nutzung an Geldautomaten, an automatisier-
ten Kassen und für Fernzahlungsvorgänge im Online-Handel. Bei der physischen Debitkarte kann 
der Karteninhaber die Sperre auf die dazugehörige digitale Debitkarte beschränken, soweit die 
zugrunde liegende physische Karte nach den Einzelfallumständen risikolos weitergenutzt werden 
kann. In anderen Fällen einer Beschränkung der Sperre auf die abhanden gekommene oder 
missbräuchlich genutzte Debitkarte (z. B. Debitkarten von Bevollmächtigten) muss sich der Kar-
teninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen (Tele-
fon: 0711 124-43100). Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei 
der Polizei anzuzeigen.
(2)  Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz 

seiner Debitkarte gelangt ist oder Kenntnis der Kartendaten für den Online-Handel erlangt hat, 
eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkar-
te oder der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder der Kartendaten für den Online-Handel vor-
liegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3)  Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren im Online-Handel gemäß Nummer 8 
Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstimmung der zur Authentifizie-
rung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion 
vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion 
abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der Sparkasse anzuzeigen.

(4)  Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine Signa-
turfunktion, so hat die Sperre der Debitkarte auch eine Sperre der Funktion für das Online-
Banking zur Folge.

(5)  Durch die Sperre der Debitkarte bei der Bank bzw. gegenüber dem Zentralen Sperrannahme-
dienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen 
Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser 
Funktion erfolgen.

(6)  Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem 
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der physischen Debitkarte 
eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur 
Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzan-
wendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank 
abgeschlossenen Vertrag.

(7)  Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

8. Autorisierung von Kartenverfügungen (z. B. Kartenzahlungen oder Bargeldauszahlung) 
durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Debitkarte durch Einführen der physischen Debitkarte in das Terminal oder 
bei kontaktlosen Bezahlvorgängen durch Heranführen der Debitkarte an das Terminal oder bei 
kontaktlosen Bargeldauszahlungen am Geldautomaten durch das Heranführen der Debitkarte an 
den Kontaktlosleser des Geldautomaten erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) 
zur Ausführung der Kartenzahlung bzw. der Bargeldauszahlung. Soweit dafür zusätzlich die Ein-
gabe der persönlichen Geheimzahl (PIN) erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren 
Eingabe erteilt. Wenn beim Einsatz der Debitkarte im Online-Handel besondere Authentifizie-
rungsverfahren gefordert werden, sind diese zu nutzen. Ergänzend finden die »Bedingungen für 
3-D Secure mit der BW pushTAN-App« in dem dort geregelten Umfang für den Einsatz im Online- 

Handel Anwendung. Die Erteilung der Zustimmung (Autorisierung) von Kartenverfügungen durch 
den Einsatz der digitalen Karte durch individualisierte Authentifizierungsverfahren erfolgt nach 
Maßgabe der »Bedingungen für die digitale BW-BankCard plus (Debitkarte) mit individualisierten 
Authentifizierungsverfahren«. Ausnahmsweise können gegenüber Vertragsunternehmen im Rah-
men eines fremden Debitkartensystems die geforderten Kartendaten z. B. über das Telefon ange-
geben werden. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass 
die Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung bzw. Geldautomatenverfügung notwendigen 
personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach Ertei-
lung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

9. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Zahlungskonto des Kontoinhabers einen im Rahmen der finanzi-
ellen Nutzungsgrenze (Abschnitt A II Nummer 3) verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
ï  der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
ï  der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertrag-
licher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

10. Ablehnung von Kartenverfügungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenverfügung (z. B. Kartenzahlung oder Bargeldauszahlung am 
Geldautomaten) abzulehnen, wenn
ï  der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenverfügung nicht gemäß Abschnitt A II Nummer 8 

erteilt hat,
ï  der für die Kartenverfügung vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze 

nicht eingehalten ist oder
ï  die Debitkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Kartenverfügungsvorgangs unterrichtet.

11. Entgelte und deren Änderung
(1)  Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem 

»Preis- und Leistungsverzeichnis« der Bank.
(2)  Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht 

autorisiert genutzten Debitkarte ist die Bank berechtigt, im Rahmen des § 675I Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches dem Kontoinhaber das im »Preis- und Leistungsverzeichnis« der 
Bank ausgewiesene Entgelt zu berechnen, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum 
Ersatz der Debitkarte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer 
Ersatzkarte verpflichtet ist. Wenn darüber hinaus Entgelte für den Ersatz einer Debitkarte in 
anderen Fällen durch die Bank erhoben werden, ergeben sich diese aus dem »Preis- und 
Leistungsverzeichnis« der Bank.

(3)  Änderungen dieser Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, kön-
nen die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebote-
nen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinba-
rung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kontoinhaber nur ausdrück-
lich treffen. Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) 
richtet sich nach Nummer 17 Abs. 6 AGB. 

(4)  Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die nicht Verbraucher 
sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 17 Abs. 2 AGB.

12. Information des Kontoinhabers über die Kartenverfügung
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Debitkarte 
getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, 
die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung 
gesondert vereinbart werden. Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen Bezahlvorgänge 
und den Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte 
getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers nachvollziehen.

13 . Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
ï Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
ï  Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsun-

ternehmen und/oder im Online-Handel,
ï  Aufladung der GeldKarte mit Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN),
ï  Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, 
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die 
Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag 
dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht 
autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens bis 
zum Ende des Geschäftstags gemäß »Preis- und Leistungsverzeichnis« zu erfüllen, der auf den 
Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist 
oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden 
vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

13.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung
(1)  Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfü-

gung, z. B. im Rahmen der
ï  Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
ï  Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsun-

ternehmen und/oder im Online-Handel,
ï  Aufladung der GeldKarte mit Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN),
ï  Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfü-
gungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. 
Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.
(2)  Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte 

und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.
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(3)  Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die 
Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten.

13.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank ei-
nen Schaden, der nicht bereits von Abschnitt A II Nummern 13.1 oder 13.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht 
um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Debitkarte in einem Land außerhalb Deutsch-
lands und des Europäischen Wirtschaftsraumes, beschränkt sich die Haftung der Bank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes 
Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die 
Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 EUR je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmä-
ßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
ï  für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
ï  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
ï  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
ï  für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche gegen die Bank nach Abschnitt A II Nummern 13.1 bis 13.3 sind ausgeschlossen, 
wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der 
Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung ent-
sprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Abschnitt A II Nummer 13.3 kann der Kon- 
toinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war.
Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände
ï  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen 

Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können, oder

ï  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

14. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
14.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1)  Verliert der Karteninhaber seine Debitkarte oder die Kartendaten für den Online-Handel oder 

seine persönliche Geheimzahl (PIN), oder werden sie ihm gestohlen oder kommen sie sonst 
abhanden oder werden diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht 
autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der

ï   Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
ï  Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsun-

ternehmen und/oder im Online-Handel,
ï  Aufladung der GeldKarte mit Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN),
ï  Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, 
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, 
in Höhe von maximal 50 EUR. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
(2)  Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
ï  es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhanden-

kommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Debitkarte, der Kartendaten für 
den Online-Handel oder der persönlichen Geheimzahl (PIN) vor der nicht autorisierten Karten-
verfügung zu bemerken, oder

ï  der Verlust der Debitkarte oder der Kartendaten für den Online-Handel, durch einen Angestell-
ten, einen Agenten, eine Zweigstelle der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der 
Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist. 

Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrüge-
rischer Absicht bleibt unberührt.
(3)  Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der 

Debitkarte oder der Kartendaten für den Online-Handel, außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen 
entstehenden Schaden nach Absatz 1 auch über einen Betrag von maximal 50,00 EUR hi-
naus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahr-
lässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des 
Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr 
zu vertretenden Mitverschuldens.

(4)  Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kontoinhaber in Höhe von maxi-
mal 50 EUR gemäß vorstehendem Absatz 1 und übernimmt alle Schäden, die durch nicht 
autorisierte Kartenverfügungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, 
wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A II Nummer 7.1 bis 7.4 obliegenden 
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die 
Sparkasse erfolgt nur, wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung 
glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

(5)  Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 und 3 verpflichtet, 
wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mög-
lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch 
eingetreten ist.

(6)  Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und hat der Karten-
inhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn er

ï    den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der Bank oder dem Zentra-
len Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon 
Kenntnis erlangt hat,

ï    die persönliche Geheimzahl (PIN) auf der physischen Debitkarte vermerkt oder zusammen mit 
der physischen Debitkarte verwahrt hat,

ï  bei einer digitalen Debitkarte die persönliche Geheimzahl (PIN) der Debitkarte auf dem mobilen 
Endgerät gespeichert hat oder

ï  die persönliche Geheimzahl (PIN) einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch 
dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verur-
sacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.
(7)  Hat die Bank beim Einsatz der Debitkarte eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des 

§ 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungs-
empfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank nach 
§ 55 ZAG zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung 
des Karteninhabers und der Bank abweichend von den Absätzen 1 bis 6 nach § 675v 
Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

14.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Debit-
karte bzw. der Kartendaten für den Online-Handel, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte oder der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder 
der Kartendaten für den Online-Handel, angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch 
Kartenverfügungen, z. B. im Rahmen der
ï  Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
ï  Verwendung der Debitkarte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsun-

ternehmen und/oder im Online-Handel,
ï  Aufladung der GeldKarte mit Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN),
ï  Verwendung der Debitkarte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, 
entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der 
Sperranzeige entstehenden Schäden.

15. Kündigung
Die Bank ist berechtigt, die Nutzung der zu einer physischen Debitkarte zusätzlich ausgegebenen 
digitalen Debitkarte mit einer Frist von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Kontoinhaber 
oder der Karteninhaber sind hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Im 
Übrigen bleiben die Kündigungsrechte nach Nummer 26 AGB unberührt.

III Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen
1.1 Verfügungsrahmen der Debitkarte
Kartenverfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der GeldKarte 
sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmens 
möglich. Bei jeder Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der 
Verfügungsrahmen der Debitkarte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. 
Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Debitkarte überschritten würde, werden un-
abhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit ab-
gewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Debitkarte nur im Rahmen des 
Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der 
Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der 
Debitkarte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkarten vereinbaren. Ein Bevollmäch-
tigter, der eine Debitkarte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung des Verfügungsrahmens für 
diese Debitkarte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Debitkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusam-
menhang mit der Verwendung der Debitkarte die persönliche Geheimzahl (PIN) eingegeben wer-
den muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl (PIN) dreimal hinter-
einander falsch mit einer Debitkarte oder einer digitalen Debitkarte eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, 
in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten Kassen vertrag-
lich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgege-
benen Debitkarte oder einer digitalen Debitkarte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. 
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu 
dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden ist, sind 
unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

1.4 Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit, bei den von ihnen akzep-
tierten Debitkarten oder digitalen Debitkarten in ihren automatisierten Kassen Mechanismen zu 
installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung 
treffen. Dabei dürfen sie den Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl 
hinwegzusetzen.

2. GeldKarte
2.1 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete physische Debitkarte kann auch als GeldKarte (nachfolgend 
GeldKarte genannt) eingesetzt werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des 
Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland bargeldlos bezahlen.

2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
(1)  Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichneten 

Terminals und an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems inner-
halb des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A III Nummer 1.1) 
zulasten des Kontos, zu dem die Debitkarte ausgegeben wurde, bis zu einem Betrag von 
maximal 200 EUR aufladen. Darüber hinaus kann die GeldKarte im Rahmen eines Bezahlvor-
gangs mit der GeldKarte bis zu 25 EUR auch an girocard-Terminals, die zusätzlich mit dem 
GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo gekennzeichnet sind, um den am Terminal angezeigten 
Betrag aufgeladen werden. Der Karteninhaber kann, soweit technisch realisiert, seine GeldKarte 
auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer anderen Debitkarte zulasten des Kon-
tos, über das die Umsätze mit dieser anderen Debitkarte abgerechnet werden, aufladen.

(2)  Benutzt der Karteninhaber seine Debitkarte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines 
anderen aufzuladen, so ist die persönliche Geheimzahl (PIN) am Terminal einzugeben. Die 
Auflademöglichkeit besteht nicht mehr, wenn die persönliche Geheimzahl (PIN) dreimal hinter-
einander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner 
Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
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(3)  Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels GeldKarte verfügen 
möchte, können bei der Bank und an Geldautomaten der Bank entladen werden. Bei einer 
Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die Bank dem Karteninhaber den nicht ver-
brauchten Betrag.

2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Debitkarte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines ande-
ren aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto belastet, zu dem die Debitkarte ausgegeben 
worden ist.

2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
(1)  Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die persönliche Geheimzahl (PIN) nicht einzugeben. Bei 

jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag um den ver-
fügten Betrag.

(2)  An den GeldKarte-/girogo-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereichs, die zusätzlich 
mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind und deshalb auch Verfügungen im Rahmen des 
girocard-Systems unterstützen, kann die GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen ohne Einga-
be der persönlichen Geheimzahl (PIN) nur bis zu 25 EUR pro Verfügung eingesetzt werden. 
Höhere Verfügungen können an diesen Terminals nur als girocard-Zahlung mit Eingabe der 
persönlichen Geheimzahl (PIN) erfolgen.

(3)  An allen ausschließlich mit dem GeldKarte- und/oder dem girogo-Logo gekennzeichneten 
Terminals sind Verfügungen mit der GeldKarte im Rahmen des gespeicherten Guthabens 
auch über 25 EUR ohne Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN) möglich.

2.5 Sorgfältige Aufbewahrung der GeldKarte
Die GeldKarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden 
kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraft-
fahrzeug aufbewahrt werden. Jeder, der im Besitz der GeldKarte ist, kann den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag verbrauchen.

2.6 Haftung des Karteninhabers für den in der GeldKarte gespeicherten Betrag
Eine Sperre der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist nicht möglich. Bei 
Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht 
autorisierten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Bank 
den in der GeldKarte zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz 
der physischen Debitkarte ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der 
persönlichen Geheimzahl (PIN) verbrauchen.

3 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
3.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner physischen Debitkarte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann 
der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbezahl-
te Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten der Bank sowie der Sparkassen in-
nerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A III Nummer 1.1) 
zulasten des Kontos, zu dem die Debitkarte ausgegeben wurde, aufladen. Voraussetzung ist, 
dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine entsprechende Ladefunktion ver-
fügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen werden 
soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Kartenin-
haber am Display des Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-
Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer (»Handy-Nummer«) einzugeben und einen an-
gezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank 
des Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit 
diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch 
das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontode-
ckung, nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.

3.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Debitkarte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Ge-
heimzahl (PIN) dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in 
diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, die unter Ver-
wendung der an den Karteninhaber ausgegebenen physischen Debitkarte autorisiert worden 
sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Ein-
wendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu 
dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, sind unmittelbar gegenüber die-
sem Unternehmen geltend zu machen

B Von der Bank angebotene andere Serviceleistungen

1. Serviceumfang KontenManager
Der Karteninhaber kann unter Berücksichtigung der nachfolgenden Ziffern unter Verwendung 
seiner physischen Debitkarte an KontenManagern (Selbstbedienungsterminal) der Bank folgende 
Funktionen ausführen: Giro- und Sparkontoauszug erstellen, Kontostände und Kontenübersicht 
abfragen, SEPA-Lastschriften zurückgeben, Daueraufträge einrichten, ändern und löschen, Du-
plikatsauszug bzw. -auszüge erstellen sowie Überweisungen für das in der Debitkarte angege-
bene Konto sowie ggf. für zusätzlich definierte Konten durchführen. Karteninhaber, die gleichzei-
tig Kontoinhaber des in der Debitkarte angegebenen Kontos sind, steht unter Verwendung ihrer 
Debitkarte am KontenManager der Bank zusätzlich die Funktion Umbuchung im SB-Sparverkehr 
zur Verfügung.

2. Kontoauszüge und Kontoinformationen
2.1 Serviceumfang
Der KontenManager oder Kontoauszugsdrucker ermöglicht dem Karteninhaber, Kontoauszüge 
sowie Duplikatskontoauszüge einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse für das 
in der Debitkarte angegebene Konto sowie ggf. für zusätzlich definierte Konten, auf die der Kar-
teninhaber Zugriff hat, ausschließlich unter Verwendung der Karte (ohne persönliche Geheim-
zahl) ausdrucken zu lassen. Wahlweise ist es dem Kontoinhaber im Rahmen des Online-Banking 
auch möglich, Kontoauszüge einschließlich der darin enthaltenen Rechnungsabschlüsse für das 
jeweilige Konto elektronisch abzurufen.

2.2 Bereithaltung von Belegen
Anlagen zu den Kontoauszügen, soweit sie am KontenManager oder Kontoauszugsdrucker nicht 
mit ausgedruckt bzw. im Online-Banking nicht elektronisch übermittelt werden können, werden 
dem Kontoinhaber auf gesonderte Anforderung bei der kontoführenden Stelle zur Verfügung ge-
stellt. Die Bank ist berechtigt, dem Kontoinhaber die Anlagen ohne Anforderung gegen Portoer-
satz zuzusenden.

2.3 Haftung der Bank
Kontoauszüge werden im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden technischen Mög-
lichkeiten erstellt. Die Kontoauszüge beinhalten die Kontobewegungen, die bis zum Abruf ver-
bucht und für den KontenManager oder Kontoauszugsdrucker bzw. den elektronischen Abruf im 
Online-Banking bereitgestellt sind. Bei Funktionsstörungen haftet die Bank im Rahmen ihres 
Verschuldens.

2.4 Zusendung von Auszügen
Ohne gesonderte Anforderung des Kontoinhabers kann ein Kontoauszug erstellt und dem Konto-
inhaber gegen Portoersatz zugesandt werden, wenn ein Kontoauszug innerhalb von 35 Tagen 
nicht am KontenManager oder Kontoauszugsdrucker bzw. elektronisch im Online-Banking abge-
rufen wurde. Kontoinhaber und Bank können eine andere Abruffrist vereinbaren.

2.5 Zugangssperre
Ist die Karte gesperrt, so wird sie vom KontenManager oder Kontoauszugsdrucker abgelehnt 
bzw. eingezogen. Die Sperre der Karte richtet sich nach Abschnitt A. ll. Nummer 6. Die Sperre der 
Funktion für das Online-Banking richtet sich nach den gesondert vereinbarten »Bedingungen für 
das Online-Banking«.

2.6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten unter Abschnitt 
A. ll. Nummern 7.1 bis 7.4. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste-
hung eines Schadens im Rahmen dieser Servicefunktion der Debitkarte beigetragen, so bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Bank und der Konto-
inhaber den jeweiligen Schaden tragen.

2.7 Widerruf der Bank
Die Bank kann die Berechtigung des Karteninhabers zur Benutzung des KontenManagers oder 
Kontoauszugsdrucker bei Vorliegen eines sachlichen Grundes schriftlich widerrufen. Gleiches gilt 
für den elektronischen Abruf der Kontoinformationen im Online-Banking.

3. Überweisungsverkehr am KontenManager
3.1 Serviceumfang/Verfügungsrahmen
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner physischen Debitkarte und der persönlichen 
Geheimzahl (PIN) am KontenManager der Bank Überweisungen bis maximal 10.000,00 EUR pro 
Transaktion und bis maximal 20.000,00 EUR pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber 
und Bank nicht ein anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist. Der Karteninhaber kann 
unter Verwendung seiner physischen Debitkarte und am KontenManager der Bank Daueraufträ-
ge bis maximal 2.500,00 EUR pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht 
ein anderer Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.

3.2 Ausführung der Überweisung
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten »Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr«.

3.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A.II. 
Nummern 7.1 bis 7.4.

3.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A II Nummer 13.

3.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen am KontenManager richtet sich 
nach den Regelungen unter Abschnitt A II Nummer 14. Abweichend von Abschnitt A II Nummer 
14.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den für den Überweisungsverkehr geltenden 
Verfügungsrahmen (Abschnitt B. Nummer 3.1.) beschränkt.

3.6 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A III Nummer 1.2.

4. SB-Sparverkehr
4.1 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der physischen Debitkarte und der per-
sönlichen Geheimzahl (PIN) an Geldautomaten und KontenManagern der Bank über Sparkonten, 
die durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank für diese Verwendungsart 
freigegeben sind, Verfügungen in Selbstbedienung treffen (SB-Sparverkehr). Die Freigabe zum 
SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte den SB-Spar-
verkehr nutzen können, richtet sich nach den zwischen der Bank  und  dem  Kontoinhaber  hierfür  
getroffenen Vereinbarungen. Im SB-Sparverkehr können Nachträge im Sparbuch dokumentiert 
sowie Einzahlungen durch Umbuchung vom Girokonto bei der Bank auf das Sparkonto oder in 
bar vorgenommen werden, sofern hierfür geeignete Geldautomaten von der Bank zur Verfügung 
gestellt sind. Ferner sind Auszahlungen vom Sparkonto durch Umbuchung auf das Girokonto 
bzw. ein anderes Konto des Kontoinhabers bei der Bank oder in bar am Geldautomaten möglich.

4.2 Verfügungsrahmen
Der Verfügungsrahmen ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf einen Betrag von 2.000 EUR 
pro Kalendermonat beschränkt. Für Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs kann der SB-Spar-
verkehr nicht genutzt werden.

4.3 Vornahme von SB-Verfügungen/Bedienung des Terminals
Der Zugang zum SB-Sparkonto wird über die physische Debitkarte und Eingabe der persönlichen 
Geheimzahl (PIN) bewirkt. Nach Auswahl eines zum SB-Sparverkehr freigegebenen Kontos mit-
tels Display oder Bildschirm des Terminals wird der aktuelle Kontosaldo angezeigt. Im Anschluss 
kann die vorgesehene Transaktion ausgeführt werden. Bei SB-Sparverkehr mit Loseblatt-Spar-
buch werden die Daten der erfolgten Transaktion automatisch zum Ausdruck bereitgestellt. Sie 
können durch Wahl der Druckfunktion am selben Gerät oder an einem anderen, hierfür von der 
Bank zur Verfügung gestellten Gerät vom Karteninhaber mittels physischer Debitkarte und ent-
sprechender Funktionswahl als neues Kontoblatt ausgedruckt werden. Der Karteninhaber wird 
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auf die Möglichkeit, den Ausdruck erstellen zu lassen, bei der Transaktion im Bildschirm/Display 
hingewiesen. Das neue Kontoblatt ist vom Kontoinhaber bzw. Karteninhaber im Loseblatt-Spar-
buch abzuheften. Der Ausdruck wird im Rahmen der im Zeitpunkt der Abfrage bestehenden tech-
nischen Möglichkeiten erstellt. Bei Funktionsstörungen haftet die Bank im Rahmen ihres Ver-
schuldens. Wird vom Karteninhaber kein Ausdruck angefordert oder kann dieser aus technischen 
Gründen zum Zeitpunkt der Abfrage nicht erstellt werden und ist die Speicherkapazität des Ge-
räts, z. B. durch Dauerauftragsbuchungen oder Zinsbuchungen, erschöpft, wird die Bank bei Lo-
seblatt-Sparbüchern ein Kontoblatt erstellen und dem Kontoinhaber zusenden. Unstimmigkeiten 
im Rahmen des Verfahrensablaufs oder im Zusammenhang mit dem Kontoausdruck sind der 
Bank unverzüglich anzuzeigen.

4.4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Debitkarte gelten die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A 
II Nummern 7.1 bis 7.4.

4.5 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A II Nummer 13.

4.6 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen im SB-Sparverkehr richtet sich 
nach den Regelungen unter Abschnitt A II Nummer 14. Abweichend von Abschnitt A II Nummer 
14.1 Absatz 6 ist die Haftung des auf den für den SB-Sparverkehr geltenden Verfügungsrahmen 
(Abschnitt B Nummer 4.2) beschränkt.

4.7 Fehleingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Es gelten die Regelungen unter Abschnitt A III Nummer 1.2.

4.8 Geltung der »Bedingungen für den Sparverkehr«
Ergänzend finden die »Bedingungen für den Sparverkehr« in dem Umfang Anwendung, der für 
den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

4.9 Nutzung des Sparkontos zu Kassentransaktionen
Der Kontoinhaber bzw. Karteninhaber kann das zum SB-Sparverkehr geeignete Sparkonto wei-
terhin zur Vornahme von Transaktionen an der Barkasse nutzen. In diesen Fällen gelten die 
»Bedingungen für den Sparverkehr«. Die vorstehenden Regelungen zur Teilnahme am SB-Spar-
verkehr finden insoweit keine Anwendung.

5. SEPA-Lastschriftrückgabe
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner physischen Debitkarte und der persönlichen 
Geheimzahl (PIN) am KontenManager der Bank Lastschriften im Single Euro Payment Area 
(SEPA-Zahlungsverkehr) zurückgeben. Es gelten die »Bedingungen für Zahlungen mittels Last-
schrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren«.

6. Dauerauftrag
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner physischen Debitkarte und der persönlichen 
Geheimzahl (PIN) am KontenManager der Bank Daueraufträge einrichten, ändern und löschen. 
Es gelten ergänzend die »Bedingungen für den Überweisungsverkehr«.

7. Duplikatsauszug
Der Karteninhaber kann sich unter Verwendung seiner physischen Debitkarte ohne die persön-
liche Geheimzahl (PIN) am KontenManager der Bank einen Duplikatsauszug erstellen. Die ge-
genüber der Bank geschuldete Höhe des Entgeltes ergibt sich aus dem »Preis- und Leistungsver-
zeichnis« der Bank.

Zusatzanwendungen
1. Speicherung von Zusatzanwendungen
(1)  Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der physischen Debitkarte befindlichen Chip 

als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugend-
schutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2)  Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsverhältnis 
des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Kar-
teninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es 
obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine physische Debitkarte zur Speiche-
rung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die Speicherung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der physischen Debitkarte erfolgt am Termi-
nal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. 
Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine 
Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der physischen Debitkarte lediglich die tech-
nische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der physischen Debitkar-
te unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unterneh-
men über die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber 
erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Karteninhaber und dem Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1)  Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen, 

hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das 
die Zusatzanwendung in die Debitkarte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet der-
artige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber  darf die 
physische Debitkarte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen 
aushändigen.

(2)  Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der 
Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen ausgegebenen persön-
lichen Geheimzahl (PIN) bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zu-
satzanwendung auf der physischen Debitkarte wird die von der kartenausgebenden Bank an den 
Karteninhaber ausgegebene persönliche Geheimzahl (PIN) nicht eingegeben. Sofern das Unter-
nehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Debitkarte eingespeichert 
hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit 

einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninha-
ber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die persönliche Ge-
heimzahl (PIN) verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zah-
lungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Un-
ternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der physischen Debitkarte einge-
speichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen 
kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlos-
senen Vertrag.

E Aktualisierungsservice für Kartendaten für den Online-Handel 

Die Sparkasse wird zu Debitkarten, die mit Kartendaten für den Online- Handel (16-stellige Prima-
ry Account Number (PAN), Kartenprüfnummer (Card Verification Value (CVV)/Card Validation 
Code (CVC) und »Gültig bis«-Datum) ausgestattet sind, über Mastercard/Visa teilnehmenden 
Akzeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine Kartendaten für den Online-Handel 
hinterlegt hat, aktualisierte Kartendaten zur Verfügung stellen (Aktualisierungsservice), um z. B. 
Zahlungen für wiederkehrende Dienstleistungen oder im Online-Handel auch nach einer Aktuali-
sierung der Kartendaten automatisch zu ermöglichen. Für Zwecke des Aktualisierungsservice 
beschränken sich die zur Verfügung zu stellenden Kartendaten auf die letzten vier Ziffern der 
16-stelligen Primary Account Number (PAN) und das »Gültig bis«-Datum.

F Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an die im »Preis- und 
Leistungsverzeichnis« näher bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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1. Anwendungsbereich
Die von der Baden-Württembergischen Bank (nachfolgend »Bank« genannt) ausgegebene digi-
tale BW-BankCard plus ist eine Debitkarte (nachfolgend digitale Debitkarte genannt), die dem 
Karteninhaber digital zur Speicherung auf einem mobilen Endgerät (Telekommunikations-, Digi-
tal- oder IT-Gerät) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren bereitgestellt wird. Die digitale De-
bitkarte kann zusätzlich zur physischen Debitkarte bereitgestellt werden, indem die physische 
Debitkarte auf einem mobilen Endgerät gespeichert wird. Eine virtuelle Debitkarte wird zur Spei-
cherung als digitale Debitkarte auf einem mobilen Endgerät ausgegeben, soweit von der Bank 
dieses Produkt vertrieben wird. Es gelten die »Bedingungen für die BW-BankCard plus (Debitkar-
te)«, sofern in den »Bedingungen für die digitale BW-BankCard plus (Debitkarte) mit individuali-
sierten Authentifizierungsverfahren« nichts Abweichendes vereinbart ist. Diese Bedingungen re-
geln das Vertragsverhältnis zwischen der kartenausgebenden Bank und dem Kontoinhaber bzw. 
Karteninhaber. Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber und Dritten (z. B. End-
gerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, in denen digitale Karten 
hinterlegt werden können) bleiben unberührt. Die vertragliche Leistung der Bank betrifft nicht die 
Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen Endgeräts oder von Bezahlplattformen wie Apps 
für digitale Geldbörsen (Wallets), in denen die digitale Debitkarte hinterlegt werden kann.

2. Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
Der Karteninhaber kann die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nur 
nutzen, wenn er sich gegenüber der Bank authentifiziert hat. Die Authentifizierung ist das Verfahren, 
mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der 
digitalen Debitkarte überprüfen kann. Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale 
Debitkarte auf dem mobilen Endgerät des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und 
bio metrische Elemente des Karteninhabers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige 
Entsperrmechanismen des mobilen Endgerätes (z. B. der Entsperrcode), jeweils als zweiter Faktor 
vereinbart. Die Eingabe der für die digitale Debitkarte geltenden persönlichen Geheimzahl (PIN) ist 
für die Nutzung der Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nicht vorgesehen. Je-
doch ist bei Bargeldauszahlungen am Geldautomaten zur Autorisierung der Bargeldauszahlung 
zusätzlich auch die Eingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN) des Karteninhabers erforderlich.

3. Verwendungsmöglichkeiten
Der Karteninhaber kann die digitale Debitkarte, soweit diese und die Terminals, die Geldauto-
maten bzw. die Bezahlanwendungen im Online-Handel entsprechend ausgestattet sind, für fol-
gende Zahlungsdienste nutzen:
a)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten 

Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet 
sind (girocard-Terminals).

b)  Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im Rahmen des deutschen girocard-Systems, 
die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digitale Debit-
karte einer digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat, kann die digitale Debitkarte an allen 
girocard-Terminals und im Online-Handel eingesetzt werden, die an dem girocard-Logo und 
dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung zu erkennen sind.

c)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten 
Kassen sowie im Online-Handel im Rahmen eines fremden Systems, soweit die digitale Debit-
karte entsprechend ausgestattet ist. Die Akzeptanz der digitalen Debitkarte im Rahmen eines 
fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

d)  Zu Zahlungsdiensten nach Maßgabe der »Bedingungen für die BW-BankCard plus (Debitkarte)« 
in Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN), insbesondere zur Bargeldauszahlung 
an Geldautomaten, soweit die Debitkarte und der jeweilige Geldautomat entsprechend ausge-
stattet sind. 

Ergänzende Informationen erteilt die Bank in den jeweiligen Nutzungshinweisen für die digitale 
BW-BankCard plus mit individualisierten Authentifizierungsverfahren.

4. Autorisierung von Kartenverfügungen (z. B. Kartenzahlungen oder Bargeldaus zahlungen) 
durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der digitalen Debitkarte durch Heranführen des mobilen Endgerätes mit der digi-
talen Debitkarte an das Kontaktlos-Terminal bzw. im Online-Handel durch Bestätigung der Be-
zahlanwendung erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der 
Kartenzahlung. Dazu ist zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des Karteninha-
bers oder die Eingabe des Entsperrcodes des Geräts jeweils mit auf dem mobilen Endgerät vor-
handenen Funktionen erforderlich. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. Bei Bargeld-
auszahlungen am Geldautomaten erteilt der Karteninhaber seine Zustimmung (Autorisierung) zur 
Bargeldauszahlung mit dem Einsatz der digitalen Debitkarte durch Heranführen des mobilen 
Endgerätes mit der digitalen Debitkarte an den Kontaktlosleser des Geldautomaten und der Ein-
gabe seiner persönlichen Geheimzahl (PIN) am Geldautomaten. Auch hierbei ist beim Einsatz 
des mobilen Endgerätes mit der digitalen Debitkarte zusätzlich die Verwendung der biometri-
schen Merkmale des Karteninhabers oder die Eingabe des Entsperrcodes des Gerätes mit den 
auf dem mobilen Endgerät vorhandenen Funktionen erforderlich. In der Autorisierung ist zugleich 
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung 
notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. 
Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

5. Finanzielle Nutzungsgrenze und Verfügungsrahmen
a)  Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Debitkarte nur im Rahmen des Konto-

guthabens oder einer eingeräumten Kontoüberziehung vornehmen. Auch wenn der Kartenin-
haber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den 
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der digitalen Debitkarte entste-
hen. Die Buchung solcher Verfügungen führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.
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b)  Sofern die Nutzungsgrenze nicht vorher erreicht ist, darf der Karteninhaber Verfügungen mit 
seiner digitalen Debitkarte nur im Rahmen des für die physische oder virtuelle Debitkarte ver-
einbarten Verfügungsrahmens vornehmen. Bei jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungs-
rahmen durch vorangegangene Verfügungen (mit der digitalen oder der zugrunde liegenden 
physischen Debitkarte bzw. der virtuellen Debitkarte sowie der Kartendaten für den Online-
Handel) bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der digitalen 
Debitkarte überschritten würde, können unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem 
etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen werden. Der Kontoinhaber kann mit 
der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der jeweiligen Debitkarte 
und für alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkarten vereinbaren.

6. Sperre der digitalen Debitkarte
a)  Die Bank darf die digitale Debitkarte und/oder die Kartendaten, die für Fernzahlungsvorgänge 

im Online-Handel eingesetzt werden können (»Kartendaten für den Online-Handel«) sperren 
(z. B. durch Löschung), wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der individualisierten 
Authentifizierungselemente des Karteninhabers oder der digitalen Debitkarte dies rechtfertigen 
oder wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines Au-
thentifizierungselements oder der digitalen Debitkarte besteht. Darüber wird die Bank den 
Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens je-
doch unverzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, 
wenn die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Die Bank wird 
die digitale Debitkarte entsperren oder eine neue digitale Debitkarte bereitstellen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karten-
inhaber unverzüglich.

b)  Eine Sperre ausschließlich der digitalen Debitkarte bewirkt keine Sperre der betreffenden Kar-
tendaten für den Online-Handel oder der zugrunde liegenden physischen Debitkarte. Eine 
Sperre der digitalen Debitkarte, der keine physische Debitkarte oder keine Kartendaten für den 
Online-Handel zugrunde liegen (z. B. bei Beschränkung auf eine girocard-Zahlungsanwen-
dung), hat zur Folge, dass diese Form der virtuellen BW-BankCard plus (Debitkarte) nicht mehr 
einsetzbar ist. Eine Sperre der physischen Debitkarte hat stets auch eine Sperre aller zugehö-
rigen digitalen Debitkarten zur Folge. Eine Sperre allein der Kartendaten für den Online-Handel 
hat zusätzlich eine Sperre des fremden Debitkartensystems auf den dazugehörenden digitalen 
Karten zur Folge, lässt aber die Einsetzbarkeit anderer Systeme auf der digitalen Karte, insbe-
sondere die digitale girocard, unberührt.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine für die Nutzung der 
digitalen Debitkarte verwendeten biometrischen Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile End-
gerät mit digitaler Debitkarte und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale Debitkarte missbräuchlich 
verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird.
Dazu hat er Folgendes zu beachten:
a)  Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf insbesondere
ï  nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter-

gegeben werden,
ï  nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Computer 

oder im mobilen Endgerät) und
ï  nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, 

das als mobiles Endgerät mit digitaler Debitkarte dient.
b)  Das mobile Endgerät mit digitaler Debitkarte ist vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
ï  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Karteninhabers 

(z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
ï  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät gespeicherte 

digitale Debitkarte nicht nutzen können,
ï  ist die digitale Debitkarte auf dem mobilen Endgerät zu löschen, bevor der Karteninhaber den 

Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung),
ï  muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endgeräts mit digitaler Debitkarte 

jeweils angebotenen Software-Updates installieren,
ï  muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Debitkarte von der 

Bank erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren.
c)  Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem 

mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digitaler Debitkarte nur dann zur Autorisierung von 
Zahlungsaufträgen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometrischen 
Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf dem mobilen Endgerät vor-
handene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor der Speicherung der digitalen 
Debitkarte auf dem mobilen Endgerät zu entfernen.

7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
a)  Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes mit digitaler Debit-

karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digi-
talen Debitkarte fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die 
Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannah-
medienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abwei-
chende Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der 
Name der Bank 3 möglichst mit Bankleitzahl 3 und die Kontonummer oder International Bank 
Account Number (IBAN) angegeben werden. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
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b)  Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
eines seiner Authentifizierungselemente, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben.

c)  Durch die Sperre der digitalen Debitkarte bei der Bank bzw. gegenüber dem Zentralen Sperr-
annahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der 
sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter 
dieser Funktionen erfolgen. Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung ei-
ner nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

d)  Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das mobile Endgerät oder 
einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Num-
mer 7.2 Absatz a) dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgerätes hat 
keine Sperre der digitalen Debitkarte zur Folge.

7.3 Besondere Hinweise für die virtuelle BW-BankCard plus (Debitkarte) ohne zugrunde 
liegende Kartendaten für den Online-Handel
Die Sperrung der virtuellen Debitkarte sowie der Verlust des mobilen Endgeräts auf dem die vir-
tuelle Debitkarte als digitale Debitkarte gespeichert ist, führt in dem Fall, dass die virtuelle Debitkarte 
nicht mit Kartendaten für den Online-Handel ausgestattet ist (z. B. bei Beschränkung auf eine giro-
card-Zahlungsanwendung), dazu, dass der Karteninhaber, bis zum Erhalt einer Ersatzdebitkarte 
oder bis zur Aufhebung der Sperre, die virtuelle BW-BankCard plus nicht mehr verwenden kann.

8. Ablehnung von Kartenverfügungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenverfügung (z. B. Kartenzahlung oder Bargeldauszahlung am 
Geldautomaten) abzulehnen, wenn
ï  der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenverfügung nicht gemäß Nummer 4 erteilt hat,
ï  der vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist 

oder die digitale Debitkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Kartenverfügungsvorgangs unterrichtet.
9. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen 
Debitkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im On-
line-Handel, hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde 
der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, 
spätestens jedoch bis zum Ende des Geschäftstags gemäß »Preis- und Leistungsverzeichnis« zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung 
nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhal-
ten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüg-
lich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung
a)  Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung, 

z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Debitkarte an girocard-Terminals bei Handels- 
und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Kontoinhaber von der Bank 
die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als 
die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, 
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder 
fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

b)  Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und 
Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder feh-
lerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.

c)  Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die 
Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten.

9.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank ei-
nen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen 
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Debitkarte in einem Land außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes, beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an 
der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach die-
sem Absatz ist auf 12.500 EUR je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbe-
schränkung gilt nicht
ï  für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
ï  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
ï  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
ï  für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
a)  Ansprüche gegen die Bank nach Nummern 9.1 bis 9.3 sind ausgeschlossen, wenn der Konto-

inhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenver-
fügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder 
fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 9.3 kann der Kontoinhaber 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

b)  Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände

ï  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen 
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können oder

ï  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

10. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
10.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
a)  Verliert der Karteninhaber seine digitale Debitkarte (z. B. durch Verlust seines Mobiltelefons) 

oder eines seiner Authentifizierungselemente, werden ihm diese gestohlen oder kommen die-
se sonst abhanden oder werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu 
nicht autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung der digitalen Debitkarte an 
girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, 
dann haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht 
werden, in Höhe von maximal 50 EUR. Seine Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

b)  Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn
ï  es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkom-

men oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der digitalen Debitkarte oder eines seiner 
Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder

ï  der Verlust der digitalen Debitkarte oder eines seiner Authentifizierungselemente durch einen 
Angestellten, einen Agenten, eine Zweigstelle der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätig-
keiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Absatz f) für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

c)  Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der 
digitalen Debitkarte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber 
den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz a) 
auch über einen Betrag von maximal 50 EUR hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach 
diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den 
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

d)  Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kontoinhaber in Höhe von maximal 
50 EUR gemäß vorstehendem Absatz a) und übernimmt alle Schäden, die durch nicht autori-
sierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstanden 
sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Nummern 7.1 und 7.2 obliegenden Sorgfalts- 
und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt hat. Eine Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Bank er-
folgt nur, wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft 
darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

e)  Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen a) und c) verpflichtet, 
wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die 
Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der 
Schaden dadurch eingetreten ist.

f)  Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfügungen 
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den 
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn

ï  der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperr-
annahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber 
hiervon Kenntnis erlangt hat oder

ï  der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerät no-
tiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät 
mit digitaler Debitkarte (z. B. Fingerabdrucksensor) dient oder

ï  die digitale Debitkarte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht wurde, bevor der Karteninha-
ber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung). Die 
Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verur-
sacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.

g)  Hat die Bank eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiens-
teaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungs-
dienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank nach § 55 ZAG zur starken Kundenau-
thentifizierung verpflichtet war, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Bank 
abweichend von den Absätzen a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Ver-
wendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungsfaktoren (siehe Nummer 2 
dieser Bedingungen).

10.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der digi-
talen Debitkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 
der digitalen Debitkarte oder der Authentifizierungselemente angezeigt wurde, übernimmt die 
Bank alle danach durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in 
betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 
a) entstehenden Schäden.

11. Kündigung
Die Bank ist berechtigt, die Nutzung der zu einer physischen Debitkarte zusätzlich ausgegebenen 
digitalen Kreditkarte mit einer Frist von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Kontoinhaber 
oder der Karteninhaber sind hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Im 
Übrigen bleiben die Kündigungsrechte nach Nummer 26 AGB der Bank unberührt.

12. Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen vertraglich verpflichtet, 
die Beträge, über die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen digitalen Debit-
karte verfügt wurden, zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Kartenin-
habers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, 
sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen. Gleiches gilt für Funktions-
störungen einer Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbörse (Wallet), in der die digitale 
Debitkarte hinterlegt worden ist.

13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an die im »Preis- und 
Leistungsverzeichnis« näher bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.

Seite 2 von 2



1. Voraussetzungen und Bedingungen für Kartenzahlungen im Online-Handel
a)  Wird für den Einsatz der physischen Debitkarte oder der Kartendaten der Debitkarte, die Fern-

zahlungsvorgänge im Online-Handel ermöglichen (»Kartendaten für den Online-Handel«) (bei-
de zusammen »die Karte«) im Online-Handel nach den vereinbarten Bedingungen für die De-
bitkarte, nachfolgend Kartenbedingungen genannt, für die Autorisierung die Nutzung eines 
besonderen Authentifizierungsverfahrens verlangt, so erfolgt die Überprüfung entsprechend 
und in Ergänzung der Kartenbedingungen mit den 3-D Secure-Verfahren in Verbindung mit der 
BW pushTAN-App und den nachfolgend in Nr. 5 dieser Bedingungen vereinbarten Authentifi-
zierungselementen.

b)  Die Regelungen aus dem Kartenantrag in Verbindung mit den Kartenbedingungen sowie die 
hierfür mitgeteilten Informationen einschließlich Verbraucherinformationen gelten auch für das 
3-D Secure-Verfahren, sofern in den Bedingungen für 3-D Secure mit der BW pushTAN-App 
nichts Abweichendes vereinbart ist. Vertrags- und Kommunikationssprache ist Deutsch. Der 
Kontoinhaber hat das Recht, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der 
Vertragsbedingungen in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu 
verlangen. 

     Der Zugang zu diesem Verfahren erfolgt über die auf dem mobilen Endgerät des Karteninha-
bers zu installierende BW pushTAN-App als weiteres Zahlungsinstrument. Für die Nutzung ei-
ner digitalen Debitkarte, die zu einer physischen oder als virtuelle Debitkarte, auf einem Tele-
kommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) gespeichert ist, sind diese 
Bedingungen nicht anwendbar, sondern die »Bedingungen für die digitale Debitkarte mit in-
dividualisierten Authentifizierungsverfahren«.

c)  Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber oder Karteninhaber mit Dritten (z. B. 
Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, in denen digitale 
Karten hinterlegt werden können) bleiben ebenso wie der Betrieb des mobilen Endgeräts und 
der BW pushTAN-App des Herstellers Star Finanz-Software Entwicklung und Vertriebs GmbH 
unberührt. Die Bedingungen der BW pushTAN-App können in der BW pushTAN-App eingese-
hen werden.

2. Installation der BW pushTAN-App für 3-D Secure
Ist auf dem mobilen Endgerät die BW pushTAN-App für den Karteninhaber nicht installiert, ist 
zunächst die App zu installieren. Informationen über Bezugsmöglichkeiten der BW pushTAN-App 
in App-Stores, deren Installation und Aktivierung sowie Hinweise zum Bezahlen im Internet sind 
in den Geschäftsräumen der Bank verfügbar sowie auf der Internetseite der Bank abrufbar.

3. Freischaltung der BW pushTAN-App
Die BW pushTAN-App kann erst nach einer Freischaltung für ein bestimmtes Endgerät des Kar-
teninhabers genutzt werden. Für die Karte mit der Zahlungsmarke Debit Mastercard oder Visa 
Debit wird das 3-D Secure-Verfahren der jeweiligen Kartenorganisation (Mastercard oder Visa) in 
Verbindung mit der BW pushTAN-App genutzt. Sofern der Karteninhaber das Sicherungsverfah-
ren pushTAN noch nicht nutzt, muss er die BW pushTAN-App auf dem mobilen Endgerät instal-
lieren und mit dem erhaltenen Registrierungsbrief (ggf. auch Aktivierungspasswort) aktivieren.
Die Bank wird den Karteninhaber weder per E-Mail noch telefonisch zur Registrierung oder Be-
kanntgabe seiner Registrierungsdaten auffordern.

4. Aktivierung der Karten für 3-D Secure
3-D Secure kann für jede Karte genutzt werden, die erfolgreich über Mastercard® Identity 
Check# bzw. Visa Secure aktiviert wurden. Der Kontoinhaber kann die Karten auswählen und 
aktivieren, die an dem 3-D Secure-Verfahren teilnehmen sollen, sofern die Bank diese Funktion 
anbietet. Ansonsten erfolgt die Aktivierung für jede Karte für das 3-D Secure-Verfahren automati-
siert nach der Zustimmung des Kontoinhabers zu diesen Bedingungen, sofern die Karte mit der 
Funktion zur Nutzung für Fernzahlungsvorgänge im Online-Handel ausgestattet ist.

5. Authentifizierung über 3-D Secure mit der BW pushTAN-App
Der Karteninhaber kann die Karte im Online-Handel nur nutzen, wenn er sich gegenüber der 
Bank authentifiziert hat. Die Authentifizierung ist das Verfahren, mit deren Hilfe die Bank die 
Identität des Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der Karte überprüfen kann. Dafür 
werden als Authentifizierungselemente die BW pushTAN-App auf dem mobilen Endgerät des 
Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und biometrische Elemente des Karteninha-
bers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrmechanismen (z. B. der 
Entsperrcode) als zweiter Faktor vereinbart.

6. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber im Online-Handel
Die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung von Kartenzahlungen richtet sich nach den ver-
einbarten Kartenbedingungen und erfordert
ï  die Eingabe der Kartendaten für den Online-Handel oder die Nutzung hinterlegter Kartendaten 

für den Online-Handel (16-stellige PAN [Primary Account Number] als Kundenkennung, die 
Kartenprüfnummer [Card Verification Value (CVV)/Card Validation Code (CVC)] und das »Gül-
tig bis«-Datum) in der Bezahlanwendung,

ï  die Kontrolle der angezeigten Auftragsdaten (z. B. zu zahlender Betrag, Währung und Zah-
lungsempfänger) und

ï  nach Anforderung die Bestätigung durch die BW pushTAN-App durch die Verwendung der 
bio metrischen Merkmale des Karteninhabers oder Eingabe des Entsperrcodes des Geräts.

7. Verfügungsrahmen für den Online-Handel und Abgrenzung zum Online-Banking
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte in Verbindung mit der BW pushTAN-App nur 
im Rahmen des für die jeweilige Karte vereinbarten Verfügungsrahmens vornehmen. Bei jeder 
Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch vorangegangene Verfügungen mit der 
zugrunde liegenden physischen oder virtuellen Karte oder einer digitalisierten Variante der jewei-

Bedingungen für 3-D Secure mit  
der BW pushTAN-App
Fassung: 1. Mai 2024

ligen Karte bereits ausgeschöpft ist. Wird die BW pushTAN-App auch für die Autorisierung von 
Online-Banking Geschäftsvorfällen genutzt, werden Kartentransaktionen nicht auf das Verfü-
gungslimit für das Online-Banking (ZV-Tageslimit) angerechnet und Online-Banking Transakti-
onen nicht auf das Karten-Verfügungslimit.

8. Sperre der Karte oder der BW pushTAN-App
Die Sperre der Karte oder der BW pushTAN-App richtet sich nach den vereinbarten Karten-
bedingungen.

9. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
9.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine für die Nutzung der 
BW pushTAN-App verwendeten biometrischen Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile 
Endgerät mit der BW pushTAN-App und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbe-
fugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Karte missbräuchlich ver-
wendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird. Wird die BW pushTAN-App auch 
für Online-Banking genutzt, können zusätzlich auch Schäden dort entstehen. Dazu hat er Fol-
gendes zu beachten:
a)  Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf insbesondere
ï  nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter-

gegeben werden,
ï  nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Computer 

oder im mobilen Endgerät) und
ï  nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, 

in dem die BW pushTAN-App gespeichert ist.
b)  Das mobile Endgerät mit der BW pushTAN-App ist vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
ï  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Karteninhabers 

(z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
ï  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät gespeicherte 

BW pushTAN-App nicht nutzen können,
ï  ist die BW pushTAN-App auf dem mobilen Endgerät zu löschen, bevor der Karteninhaber den 

Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung),
ï  muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endgerätes mit der BW pushTAN-

App jeweils angebotenen Software-Updates installieren,
ï  muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der BW pushTAN-App von der 

Bank erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren.
c)  Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem 

mobilen Endgerät des Karteninhabers mit der BW pushTAN-App nur dann zur Autorisierung 
von Zahlungsaufträgen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometri-
schen Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf dem mobilen Endge-
rät vorhandene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor der Speicherung der BW 
pushTAN-App auf dem mobilen Endgerät zu entfernen.

d)  Der Karteninhaber hat die ihm von der Bank mittels der BW pushTAN-App übermittelten Trans-
aktionsdaten auf Übereinstimmung mit den von ihm für die Zahlung vorgesehenen Daten ab-
zugleichen. Bei Unstimmigkeiten ist die Kartenzahlung abzubrechen und unverzüglich die 
Bank zu informieren.

e)  Sicherheits- und Warnhinweise, die von der Bank in der BW pushTAN-App geschaltet werden, 
sind vom Karteninhaber zu beachten.

9.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
a)  Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes mit der BW 

pushTAN-App oder deren missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzei-
ge kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst 
(Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Län-
dervorwahl]) abgeben. Durch die Sperre der Karte oder der BW pushTAN-App bei der Bank 
beziehungsweise gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum 
mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endge-
rät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen. Nutzt der Karten-
inhaber die BW pushTAN-App zur Autorisierung von Aufträgen im Online-Banking, so hat die 
Sperrung der BW pushTAN-App zur Folge, dass die BW pushTAN-App auch nicht mehr für die 
Autorisierung von Aufträgen im Online-Banking zur Verfügung steht.

b)  Die weiteren Details der Sperre sowie die Pflicht zur unverzüglichen Anzeige nach Feststellung 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung richtet sich nach den 
vereinbarten Kartenbedingungen.

10. Ablehnung der Ausführung des Auftrags ohne erfolgreiche Nutzung des 3-D Secure-
Verfahrens
Erteilt der Karteninhaber trotz Aufforderung nicht fristgerecht seine Zustimmung und authentifi-
ziert sich nicht, so ist die Bank berechtigt, die Ausführung des Auftrags abzulehnen.

11. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers sowie 
dessen Haftung für nicht autorisierte Kartenverfügungen
Die Ansprüche richten sich nach den jeweils vereinbarten Kartenbedingungen.
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12. Laufzeit, Änderung, Beendigung von 3-D Secure über die BW pushTAN-App und Kün-
digungsrecht der Bank
a)  Die Laufzeit des Kartenvertrages ist nicht befristet.
b)  Die Möglichkeit zur Autorisierung von Kartenzahlungen über die BW pushTAN-App kann durch 

die Deinstallation der App und Kündigung dieser Vereinbarung gegenüber der Bank beendet 
werden (Deregistrierung). Eine erneute Selbstregistrierung der Karten ist dann nur außerhalb 
der BW pushTAN-App direkt bei der Bank möglich. Nutzt der Karteninhaber die BW pushTAN-
App zur Autorisierung von Aufträgen im Online-Banking, so hat die Deregistrierung der BW 
pushTAN-App zur Folge, dass die BW pushTAN-App auch nicht mehr für die Autorisierung von 
Aufträgen im Online-Banking zur Verfügung steht.

c)  Änderungen dieser Bedingungen durch die Bank erfolgen gemäß Nummer 2 AGB der Bank. Es 
besteht eine Vereinbarung zur Änderung dieser Bedingungen im Wege der Zustimmungsfiktion 
gemäß Nummer 2 Absatz 3 AGB der Bank auf Basis von § 675g Abs. 2 BGB. Liegen die Vo-
raussetzungen vor und nutzt die Bank die Zustimmungsfiktion, dann hat der Kontoinhaber nach 
§ 675g Abs. 2 Satz 2 BGB und Nummer 2 Absatz 5 AGB der Bank das Recht zur fristlosen 
Kündigung des Kartenvertrages vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung.

d)  Die Bank ist berechtigt, auch bei Fortführung des Kartenvertrages die Nutzung von 3-D Secure 
mit der BW pushTAN-App gemäß Nummer 26 Absatz 1 AGB der Bank zu kündigen.

e)  Die Kündigung der Nutzung der BW pushTAN-App zur Autorisierung von Kartenzahlungen 
durch den Kontoinhaber kann jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gegenüber dem 
Zahlungsdienstleister erfolgen.

13. Verweis auf bereits bestehende Regelungen aus dem Kartenvertrag und die Verbrau-
cherinformationen
Informationen zur Bank als Zahlungsdienstleister, zu den zuständigen Aufsichtsbehörden, zu 
Ausführungsfristen, Geschäftstagen, Entgelten, Zinsen, Wechselkursen, zur Vertrags-/Kommuni-
kationssprache und zur außergerichtlichen Streitschlichtung sind Bestandteil des Preis- und Leis-
tungs- verzeichnisses der Bank. Auf die Geschäftsbeziehung findet deutsches Recht Anwendung, 
sofern dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen.
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1. Leistungsgegenstand/Vertragsbedingungen
Mit der Eröffnung eines extend Girokontos erwirbt der extend Kunde die Möglich
keit, verschiedene Zusatzleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Zusatzleis
tungen können Einzelpersonen, Eheleute, eingetragene Lebenspartnerschaften
und eheähnliche Gemeinschaften mit einem berechtigten extend Girokonto nut
zen. Die einzelnen Zusatzleistungen können der Leistungsübersicht entnommen
werden. Die dort aufgeführten Leistungen »Rund ums Girokonto« werden von
der BadenWürttembergischen Bank (nachfolgend »Bank«) selbst erbracht
(»Bankleistungen«). Bei allen anderen Dienstleistungen (Freizeit, Reise, Sicher
heit) tritt die Bank lediglich als Vermittler der jeweiligen Leistung auf (»Drittleis
tungen«). Ein unmittelbarer Anspruch gegenüber der Bank besteht im Falle einer 
Drittleistung nicht. Die Versicherungsleistungen zur Elektronikversicherung, zum 
NotgeldService und zum Zahlungskartenschutz werden durch die Deutsche
Assistance Versicherung AG, Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf zur Verfügung
gestellt.

2. Entgeltzahlungen
Entgelte für erbrachte Bankleistungen bucht die Bank vom extend Girokonto des
extend Kunden ab. Entgelte für erbrachte Drittleistungen zieht der jeweilige
Dienstleister mit einer SEPALastschrift vom extend Girokonto des extend Kun
den ein. Der extend Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm die in die
sem Zusammenhang erbrachte Prenotification spätestens fünf Bankarbeitstage
vor der Belastung seines extend Girokontos zugeht. Können Abbuchungen bzw.
Lastschriften mangels ausreichenden Guthabens auf dem extend Girokonto nicht 
vorgenommen bzw. eingelöst werden, ist die Bank berechtigt, die extend Verein
barung zu kündigen.

3. Information über Leistungsangebote
Über einzelne extend Leistungsangebote informiert die Bank im extend Magazin, 
unter www.meinextend.de oder über weitere Kommunikationskanäle, wie z. B.
Newsletter. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs hat der extend
Kunde etwaige Adressänderungen unverzüglich seiner Geschäftsstelle der Bank
mitzuteilen.

4. Servicepartner
Zur Abwicklung der Zusatzleistungen arbeitet die Bank im Wege der Auftragsver
arbeitung mit einem Servicepartner, der SMarkt & Mehrwert GmbH & Co. KG,
Grenzstraße  21, 06112 Halle (Saale) zusammen, der berechtigt ist, weitere Sub
unternehmer einzuschalten. Der vorgenannte Servicepartner besetzt auch die
24hNotfallHotline.

5. Telefonaufzeichnung
Die Bank zeichnet das jeweilige Gespräch nur nach vorheriger Einwilligung auf 3
zu Trainingszwecken, zu Zwecken der Qualitätsverbesserung und zur Sicherstel
lung, dass in Reklamationsfällen Zweifel über den Inhalt eines Auftrags sowie
über den Auftraggeber ausgeräumt werden können. Die Einwilligung des extend
Kunden wird vor jedem Gespräch erneut eingeholt. Die Gesprächsaufzeichnung
wird für drei Monate gespeichert. Der extend Kunde hat jederzeit das Recht, die
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf berührt die
Zulässigkeit einer aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf vorgenommenen
Verarbeitung nicht. Ein Widerruf der Einwilligung führt zur Löschung der Telefon
aufzeichnung und ist zu richten an:

Datenschutzbeauftragter der LBBW
Am Hauptbahnhof 2 
70173 Stuttgart 
Telefon: 0711 1270
EMail: datenschutz@lbbw.de

6. Änderung des Leistungsumfangs
Die Bank ist berechtigt, Inhalte und Bestandteile des jeweiligen extend Girokon
tos sowie der einzelnen angebotenen Leistungen zu erweitern oder einzuschrän
ken. Die Bank ist ebenfalls berechtigt, das Angebot des extend Girokontos ins
gesamt einzustellen. In beiden Fällen sind Schadensersatzansprüche gegen die
Bank ausgeschlossen. Die Bank ist berechtigt, Versicherungsleistungen im Rah
men der Drittleistungen zu erweitern, einzuschränken oder herauszunehmen,
sofern hierdurch keine wesentlichen Störungen des Gleichgewichts zwischen
Leistung und Gegenleistung eintritt. Änderungen dieser Bedingungen sowie der
Bank und Drittleistungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen anderen Kommunikationsweg
vereinbart (z. B. OnlineBanking, BWBank Kartenservice Online), können die
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Werden dem Kunden

Änderungen der Bedingungen angeboten, kann er den Vertrag zum extend Giro
konto vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kün
digen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank beim Angebot der Ände
rungen besonders hinweisen.

7. Sorgfaltspflichten
Der extend Kunde hat seine extend Kundenkarte nach Erhalt unverzüglich auf
dem dafür vorgesehenen Unterschriftenfeld zu unterschreiben und sie mit beson
derer Sorgfalt aufzubewahren, um sie vor missbräuchlicher Verwendung zu
schützen. Kommt die extend Kundenkarte abhanden, so ist dies unverzüglich
dem ServiceCenter unter Telefon: 0711 124HILFE (0711 12444533) mitzuteilen.

8. Sicherheitshinweise
Zur Vermeidung von Missbrauch bei der Nutzung der Leistungen 3 z. B. über
www.meinextend.de oder bei einer telefonischen Auftragserteilung 3 hat der
extend Kunde insbesondere darauf zu achten, dass er seine extend Legitima
tionsdaten (z. B. Kundennummer) Dritten nicht zugänglich macht.

9. Haftung der Bank
Die Haftung der Bank 3 auch bei Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen 3 richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, ist aber auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, es sei denn, nachfolgend wird Ab
weichendes bestimmt. Bei einer Verletzung vertragswesentlicher Pflichten haftet
die Bank auch im Falle einfacher Fahrlässigkeit. Vertragswesentliche Pflichten
sind dabei diejenigen Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh
rung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere
Partei regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit keine vorsätzliche Ver
tragsverletzung vorliegt, ist die Haftung der Bank auf den vorhersehbaren, typi
scherweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung der Bank wegen
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Für Mängel der Leis
tungserbringung bei Drittleistungen und/oder Schäden infolge deren Leistungser
bringung haftet die Bank nicht, sofern sie diese nicht selbst schuldhaft (mit)ver
ursacht hat. Sie ist für deren Leistungen lediglich Vermittlerin. Einwände oder
Ansprüche aus der Beziehung zu dem jeweiligen Vertragsunternehmen der Dritt
leistung sind unmittelbar bei diesem geltend zu machen. Soweit vorstehend nicht 
ausdrücklich anders geregelt, ist die Haftung der Bank ausgeschlossen.

10. Haftung des extend Kunden
Verletzt der extend Kunde seine Sorgfaltspflichten schuldhaft, so hat er den da
raus resultierenden Schaden zu tragen. Dies ist z. B. der Fall, wenn der extend
Kunde seine extend Legitimationsdaten öffentlich zugänglich macht. Eine Sorg
faltspflichtverletzung geschieht z. B. auch, indem er seine Legitimationsdaten
unberechtigten Personen mitteilt, vorsätzlich oder fahrlässig in sonstiger Weise
zur Kenntnis gelangen lässt oder er bei Verdacht, dass eine unberechtigte Per
son Kenntnis von seinen Legitimationsdaten hat, seine Legitimationsdaten nicht
ändert. Der extend Kunde haftet nicht für Schäden, die nach erfolgter Änderung
seiner Legitimationsdaten durch eine unberechtigte Auftragserteilung entstan
den sind. Eine Schadenübernahme durch die Bank setzt eine Strafanzeige des
extend Kunden voraus.

11. Kündigungsrecht
Ordentliche Kündigung
Der extend Kunde kann das extend Girokonto jederzeit ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, soweit keine abweichenden Vorschriften oder ander
weitige Vereinbarungen dem entgegenstehen. Die Bank kann das extend Giro
konto jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten und bei Vorliegen eines sach
lichen Grundes kündigen. Sie wird dabei den berechtigten Belangen des extend
Kunden angemessen Rechnung tragen, insbesondere nicht zur Unzeit kündigen.

Kündigung aus wichtigem Grund
Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen kann sowohl der extend Kunde als 
auch die Bank das extend Girokonto jederzeit fristlos kündigen, wenn ein wich
tiger Grund vorliegt, aufgrund dessen dem Kündigenden die Fortsetzung der 
Geschäftsbeziehung nicht zugemutet werden kann. Dabei sind die berechtigten 
Belange des anderen Vertragspartners zu berücksichtigen. Für die Bank ist ein 
solcher Kündigungsgrund insbesondere gegeben, wenn der extend Kunde das 
Verrechnungskonto überwiegend zur Abwicklung unternehmerischer Zahlungs
vorgänge nutzt. Die Bank darf die Nutzung der Leistungen unterbinden (z. B. 
durch Sperrung der Zugangsdaten und der extend Kundenkarte).

Bedingungen für das extend Girokonto. 
Fassung: Oktober 2021
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Rechtsfolgen bei Kündigung
Die Kündigung des extend Girokontos hat grundsätzlich die gleichzeitige Beendi
gung der einzelnen Zusatzleistungen zur Folge. Eventuell in Abwicklung befind
liche Einzelleistungen können noch erbracht werden. Der extend Kunde ist au
ßerdem verpflichtet, die Bank insoweit von allen für ihn oder in seinem Auftrag 
übernommenen Verpflichtungen zu befreien. Mit Kündigung der extend Vereinba
rung darf die extend Kundenkarte nicht mehr benutzt werden. Sie ist unverzüglich 
zu vernichten oder an die Bank zurückzugeben.

12. Datenschutz 
Die Bank verarbeitet als verantwortliche Stelle personenbezogene Daten im Rah
men des extend Programms. Die Daten werden u. a. zur Durchführung des Ver
trags im Rahmen des extend Programms bzw. im Rahmen der Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder weil 
der Bank eine explizite Einwilligung zu den genannten Zwecken vorliegt verar
beitet. Die Daten werden nur solange gespeichert und aufbewahrt, wie gesetz
liche oder sonstige Dokumentations und Aufbewahrungspflichten die Bank hierzu 
verpflichten. Weitere Informationen 3 insbesondere zu den Rechten des extend 
Kunden als Betroffener und zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 3 kön
nen jederzeit auf der Internetseite www.meinextend.de/datenschutz eingesehen 
werden.
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§ 1 Versicherte Person, versicherte Sachen

Der Versicherungsvertrag wird als Gruppenversicherungsver-

trag geschlossen, wobei die Erteilung eines Versicherungs-

scheins an die Versicherten ausgeschlossen ist. Die Deutsche

Assistance Versicherung AG ist der Versicherer und die S-

Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG der Versicherungsnehmer.

Als versicherte Person gilt jeweils der berechtigte Inhaber 

 eines gültigen Kontopaketvertrags oder eines gültigen Kredit-

kartenpaketvertrags mit dem in den AVB genannten Kreditins-

titut. Hierfür muss das Kreditinstitut einen Gruppen versi che-

rungsvertrag über die Zahlungskartenschutz-Versicherung 

mit dem Versicherer abgeschlossen und die versicherte Person 

das Registrierungsformular an das Service- Center übersandt 

haben. Bei einer Online-Registrierung entfällt die schriftliche 

Bestätigung durch das Service-Center.

-

len Verlusten durch unberechtigte Nutzung registrierter Kre-

ditkarten und sonstiger registrierter Zahlungskarten, die von 

einem deutschen Unternehmen (z. B. Bank, Sparkasse und 

Kaufhaus) im Inland ausgegeben werden (im folgenden Kar-

tenemittent genannt) und eine Zahlungsfunktion (wie z. B. 

Kreditkarten und SparkassenCard) besitzen, vorausgesetzt 

der Verlustmeldung im Service-Center eingetreten.

§ 2 Verlustmeldung/Kartensperrung

1.  Die versicherte Person muss ihre Kredit- und sonstigen

Zahlungskarten, die von einem deutschen Unternehmen

(z. B. Bank, Sparkasse und Kaufhaus) im Inland ausgege-

ben werden und eine Zahlungsfunktion (wie z. B. Kredit-

karten und SparkassenCard) besitzen, im Service-Center 

registrieren lassen. Die Erstregistrierung der Zahlungs-

karten hat über das Zahlungskarten-Registrierungsfor-

mular zu erfolgen.

-

kommen ihrer registrierten Kredit- und sonstigen Zah-

nach Kenntnis dem Service-Center mitzuteilen und diese 

sperren zu lassen. In Fällen des Abhandenkommens von 

Kredit- und sonstigen Zahlungskarten infolge einer wi-

derrechtlichen Tat (Diebstahl/Einbruchdiebstahl/Raub) 

hat die versicherte Person unverzüglich Anzeige bei einer 

zuständigen Polizeidienststelle zu erstatten. Die Sper-

Hotline des Service-Centers. Die entsprechende Mittei-

lung an das (die) Karten emittierende(n) Unternehmen 

hinsichtlich der Sperrung der Kredit- oder sonstigen Zah-

lungskarte leitet das Service-Center weiter.

3.  Nach Erhalt der Verlustmeldung informiert das Service-

Center das Karten emittierende Unternehmen unverzüg-

lich über die Kartensperrung.

-

gemäßen Durchführung der Dienstleistung erforderlichen 

Daten vollständig und richtig zu übermitteln und/oder zu 

bestätigen bzw. es nicht zu versäumen, dem Service- 

Center Änderungen der registrierten Daten unverzüglich 

mitzuteilen. Nur so kann die korrekte Weiter gabe des Auf-

trags zur Kartensperrung an die Karten emittierenden Un-

ternehmen erfolgen.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE  
ZAHLUNGSKARTENSCHUTZ-VERSICHERUNG
GRUPPENVERSICHERUNG

Geldinstitut

gültig für:

Service-Center

Versicherer

Deutsche Assistance Versicherung AG
Hansaallee 199

Vorstand: Dragica Mischerl (Vorsitzende),  
Marcus Hansen, Betina Nickel
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer

Ein Unternehmen der ÖRAG-Gesellschaften

Baden-Württembergische Bank

extend Service-Center 
Postfach 101107 
70010 Stuttgart 
Telefon: 0711 124-37000 
www.meinextend.de

Giro extend gold, Giro extend classic,
BW extend online und BW extend orange
(nur Bestand, kein Neuabschluss möglich)
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§ 3 Widerrechtliche Tat

1.  Diebstahl

  Ein Diebstahl liegt vor, wenn der Dieb einem anderen eine 

fremde bewegliche Sache in der Absicht wegnimmt, sie 

sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen.

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

 a)  in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 

mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge ein-

dringt. Ein Schlüssel ist falsch, wenn die Anfertigung 

desselben für das Schloss nicht von einer dazu berech-

tigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist. Der 

Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 

dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sa-

chen abhandengekommen sind;

 b)  in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 

oder falsche Schlüssel oder andere Werkzeuge benutzt, 

um es zu öffnen;

 c)  aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes 

 Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude 

eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

 d)  in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl 

auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel 

gemäß a) oder b) anwendet, um sich den Besitz des ge-

stohlenen Gutes zu erhalten;

 e)  in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüs-

sel eindringt oder dort ein Behältnis mittels richtiger 

Schlüssel öffnet, die er durch Einbruchdiebstahl oder 

außerhalb des Versicherungsortes durch Raub an sich 

gebracht hatte;

 f)  in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüs-

sel eindringt, die er 3 auch außerhalb des Versiche-

rungsortes 3 durch Diebstahl an sich gebracht hatte, 

 vorausgesetzt dass weder der Versicherungsnehmer 

noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der Schlüs-

sel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.

3.   Raub

 Raub liegt vor, wenn 

 a)  gegen die versicherte Person Gewalt angewendet wird, 

um deren Widerstand gegen die Wegnahme versicher-

ter Sachen auszuschalten;

 b)  die versicherte Person die versicherte Sachen heraus-

gibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat 

mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die in-

nerhalb des Versicherungsortes verübt werden soll;

 c)  der versicherten Person versicherte Sachen wegge-

nommen werden, weil der körperliche Zustand infolge 

eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten 

sonstigen Ursache beeinträchtigt und dadurch deren 

Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

§ 4 Versicherungssummen Kartenschutz

1.  Es gelten grundsätzlich die Bedingungen der Kartenemit-

tenten, welche die versicherte Person bei Abschluss des 

Kartenvertrags mit diesen vereinbart hat.

-

ten, besteht Versicherungsschutz bei der Deutschen As-

sistance Versicherung für die versicherte Person bis zu ei-

 registrierte Zahlungskarte, die nicht von einem Kreditins-

Verlust/Schadensfall.

3.  Sonstige Kosten, die mittelbar oder unmittelbar durch 

eine unberechtigte Nutzung entstehen, sind nicht versi-

chert.

§ 5 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

1.  Der Versicherungsschutz beginnt nach Abschluss des 

Kontopaketvertrags oder Kreditkartenpaketvertrags mit 

dem in den AVB genannten Kreditinstitut und mit Ein-

gang des ausgefüllten Zahlungskarten-Registrierungs-

formulars beim Service-Center. Registriert die versicherte 

Person die Zahlungskarten des Kreditinstituts, besteht 

Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der erfolgreichen 

Registrierung bei diesem Portal. Bei einer Online-Regist-

rierung entfällt die schriftliche Bestätigung durch das Ser-

vice-Center.

Kontopakets oder des Kreditkartenpakets mit dem in den 

AVB genannten Kreditinstitut. Eine gesonderte Kündi-

gung des Versicherungsvertrags ist nicht nötig.

§ 6 Schadensmeldung 

Um einen Anspruch auf Versicherungsleistung geltend zu ma-

chen, fordert die versicherte Person bei Schadensmeldung 

beim Service-Center ein Schadensformular an. Es ist vollstän-

dig auszufüllen und zu unterschreiben (mit der Unterschrift 

beauftragt die versicherte Person gleichzeitig den Kartenaus-

steller, Details über die unberechtigte Nutzung der Zahlungs-

karten an das Service-Center weiterzugeben und binnen 

-

densmeldung sind außerdem folgende Belege beizufügen:

 3  eine Kopie des Kontoauszugs, der die unberechtigte 

Nutzung der Kredit- oder sonstigen Zahlungskarten 

 dokumentiert;

 3  Kopie(n) des in dieser Angelegenheit mit dem Karten-

aussteller geführten Schriftwechsels;

 3  eine Kopie der Anzeige bei der zuständigen Polizei-

dienststelle (bei Diebstahl).
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Das Ergebnis der Schadensbearbeitung wird der versicherten 

-

meldung im Service-Center mitgeteilt. Sie wird über den Be-

trag, der ihrem Konto gutgeschrieben wird, bzw. im Falle der 

Ablehnung über die Gründe informiert.

§ 7 Haftungsausschlüsse

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen unberechtigte 

Nutzungen(,)

 3  für die der Kartenaussteller haftbar ist;

Service-Center erfolgt sind;

 3  die durch die versicherte Person oder ein in ihrem Haus-

halt lebendes Familienmitglied oder Lebenspartner er-

folgt sind;

 3  bei Mittäterschaft der versicherten Person;

 3  durch jede Art von Transaktion per PIN-Nummer (durch 

Anwendung von Gewalt, sorgfaltswidriges Verhalten 

oder auf sonstige Art und Weise);

-

sorgfältigen Aufbewahrung der Kredit- und sonstigen 

Zahlungskarten, der Geheimhaltung der Geheimzahl 

(PIN) oder der unverzüglichen Benachrichtigung, zum 

Missbrauch beigetragen haben.

§ 8 Schlussbestimmungen

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichen-

des bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies 

gilt insbesondere für Gesetzesbestimmungen, die nach Maß-

gabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versiche-

rungsvertrags sind.

§ 9 Welcher Gerichtsstand besteht?

1.  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-

mittler

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen den Versicherer bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-

sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-

ständigen Niederlassung. Ist der Versicherte eine natürli-

che Person, dann ist auch das Gericht örtlich zuständig, in 

dessen Bezirk die versicherte Person zur Zeit der Klageer-

hebung ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-

chen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen die versicherte natürliche 

Person ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in 

dessen Bezirk die versicherte Person zur Zeit der Klageer-

hebung ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-

chen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Andere nach 

deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden 

durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Unser Interesse ist es, Sie mit unseren Leistungen zufrieden 

zu stellen. Sollte uns das einmal nicht gelingen, nehmen Sie 

am besten direkt Kontakt zu uns auf, um die Sache zu klären: 

Deutsche Assistance Versicherung AG 

Hansaallee 199 

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Internet: www.deutsche-assistance.de 

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde

an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde zu wenden. 

Die für uns  zuständige Datenaufsichtbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-

ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen-

heiten das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

10006 Berlin

beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
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HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ UND ZUR DATENVERARBEITUNG BEI 
DER DEUTSCHEN ASSISTANCE VERSICHERUNG AG 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur mit Hilfe 

der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen. Nur so lassen 

sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 

abwickeln. Darüber hinaus bietet die elektronische Datenver-

arbeitung einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 

manuellen Verfahren.

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per-

sonenbezogenen Daten durch die Deutsche Assistance Versi-

cherung AG (nachfolgend DAV) und über die Ihnen nach dem 

Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Deutsche Assistance Versicherung AG

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

 Dragica Mischler (Vorsitzende),

Marcus Hansen, Betina Nickel

 Düsseldorf

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 

der oben genannten Adresse mit dem Zusatz >Datenschutz-

beauftragter< oder per E-Mail an datenschutz@oerag.de.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den 

datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Da-

tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

sowie  allen weiteren maßgeblichen Gesetzen. Darüber hi-

naus hat sich unser Unternehmen zu den >Verhaltensre-

geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 

oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft prä-

zisieren (Code of Conduct). Diese können Sie im Internet unter  

www.deutsche-assistance.de/impressum/datenschutz/ abrufen.

Sind Sie versicherte Person in einem Gruppenversiche-

rungsvertrag der DAV, dann verarbeiten wir die von Ihnen 

bei der Schadenmeldung gemachten Angaben bei der Scha-

denbearbeitung.

Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu 

können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch 

der Schaden ist.

Die DAV speichert Daten, die für den Versicherungsvertrag 

notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben bei der Schadenmel-

dung sowie weitere zur Vertragsführung und -abwicklung 

notwendige versicherungstechnische Daten, z. B. versicher-

tes Konto oder Mehrwert-Zukaufpaket, Bankverbindung. So-

weit dies erforderlich ist, werden auch Angaben von Dritten 

(z. B. mitversicherte Per sonen, Vermittler) gespeichert. Mel-

den Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir Angaben 

zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertrag-

liche und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Inter-

essen von uns oder von Dritten zu wahren. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-

sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 

Art. 6 Abs. 1 c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 

nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie da-

rüber zuvor informieren.

Rückversicherer:

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch 

auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken. 

Zu diesem Zweck haben wir Rückversicherungsverträge ge-

schlossen, die einen Teil der Risiken übernehmen. Hierfür 

benötigt der Rückversicherer entsprechende versicherungs-

technische Angaben zur Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos. Eine Übermittlung personenbezogener Daten 
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Vermittler:

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 

Vermittler betreut. Dies können neben Einzelpersonen auch 

Vermittlungsgesellschaften sein. Um die Betreuungsaufga-

be ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler 

von uns für die Betreuung und Beratung notwendige Anga-

ben aus Ihren Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind, je nach 

Vertragskonstellation, Daten zum Gruppenversicherungsver-

trag, zum Mehrwert-Zukaufpaket, zur Art des Versicherungs-

schutzes und des Risikos, zur Zahl der Versicherungsfälle und 

zur Höhe von Versicherungsleistungen. Der Vermittler verar-

beitet und nutzt die personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Beratung und Betreuung.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-

nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorü-

bergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, so-

wie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer 

zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie 

in der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter 

www.deutsche- assistance.de entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 

an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 

hörden oder Strafverfolgungsbehörden, Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht). Ferner übermitteln wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs. Des Weiteren können wir Ihre personenbe-

Statistiken oder zur Datenanalyse an Verbände (z. B. Gesamt-

verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Verband 

öffentlicher Versicherer) weitergeben.

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 

die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Da-

bei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 

die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 

Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 

Verjährungsfrist von drei oder bis zu 30 Jahren). Zudem spei-

chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-

Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicher-

fristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 

hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 

Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 

kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen be-

reitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-

de an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutz-

aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Daten-

schutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsom-

budsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegenheiten 

das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren 

in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
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1.  Versicherungsnehmer, Versicherte Personen und

Versicherungsfähigkeit

1.1  Der Versicherungsvertrag ist ein Gruppenversicherungs-

vertrag und wurde zwischen der S-Markt & Mehrwert 

GmbH & Co. KG (im Folgenden >S-MM< genannt) als Versi-

cherungsnehmerin und der Deutsche Assistance Versi-

cherung AG als Versicherer geschlossen. Versichert sind 

die leistungsberechtigten Sparkassen/Landesbanken-

Kontoinhaber einschließlich deren Partner, sofern diese 

das Konto als berechtigte Personen nutzen (im Folgenden 

>ver sicherte Kontoinhaber< genannt).

1.2  Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht ver-

sowie Personen, deren Teilhabe am allgemeinen Leben 

insbesondere der mentale Geisteszustand und die objek-

2. Beginn und Ende des Versicherungsvertrages

 Der Versicherungsvertrag beginnt mit Abschluss des Ver-

-

den >Kontovertrag< genannt) der versicherten Kontoinha-

3. Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes

-

trages bei der Sparkasse/Bank.

3.2  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn zum Zeitpunkt 

des Schadenereignisses der Kontovertrag beendet wurde. 

-

-

cherungsfälle:

3 zum vereinbarten Zeitpunkt;

3  mit dem Tod des jeweiligen versicherten Kontoinhabers;

3  mit der Abmeldung aus dem versicherten Personenkreis

durch die Versicherungsnehmerin unter Beachtung der

festgelegten Fristen und Voraussetzungen;

3  wenn die im Gruppenversicherungsvertrag vereinbarten

3  mit der Beendigung des Gruppenversicherungsvertrages.

4. Prämienzahlung

-

rungsnehmerin gezahlt. Das Nichtbezahlen der Prämie

5.  Welche Leistungen umfasst die Notgeld-

Versicherung?

 Im Notfall (Verlust, Missbrauch oder Diebstahl von Zah-

lungsmitteln, technische Probleme am Geldausgabeauto-

maten oder am POS-Terminal) erhält der versicherte Kon-

toinhaber kurzfristig weltweit Bargeld. Die Transaktion

erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden (europäi-

sche Länder und Nordamerika), abhängig vom Bestim-

mungsort und der Auszahlungsstelle.

 Die Höhe des maximalen Auszahlungsbetrages pro Not-

-

tuts genannten Betrag. Zum gleichen Notfall kann die 

-

chen des maximalen Auszahlungsbetrages erfolgen. 

Versicherer

Deutsche Assistance Versicherung AG

Hansaallee 199

Vorstand: Dragica Mischler (Vorsitzende),  

Marcus Hansen, Betina Nickel

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer

Geldinstitut
Baden-Württembergische Bank

Giro extend gold, Giro extend classic, BW extend online (nur 
Bestand, kein Neuabschluss möglich)

Maximale Höhe des Auszahlungsbetrages:

1.500 

Service-Center

extend Service-Center 

Postfach 101107 

70010 Stuttgart 

Telefon: 0711 124-37000 

www.meinextend.de
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  Die Dauer der Transaktion ist abhängig vom Bestimmungs-

-

lungsstelle vor Ort nicht möglich ist, organisiert das Ser-

-

weisung. Der Kontoinhaber legitimiert sich bei der Auszah-

lungsstelle anhand eines persönlichen Ausweisdokumen-

tes (z. B. Reisepass, Personalausweis).

angeboten. Die Transferkosten trägt der Versicherer. Die 

Auszahlung erfolgt nur nachdem der versicherte Konto-

-

se beim Service-Center eingegangen ist. Die Abbuchung 

in Höhe des ausgezahlten Betrages erfolgt innerhalb von 

zwei Wochen vom Konto des versicherten Kontoinhabers. 

6.  In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 

 eingeschränkt oder ausgeschlossen?

  Der Versicherer leistet nicht, wenn versicherte Kontoinha-

-

zur Leistung frei, wenn versicherte Kontoinhaber den Ver-

Täuschung oder der Vorsatz durch ein rechtskräftiges 

Strafurteil festgestellt, gelten diese als bewiesen.

grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, die 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-

  Der Versicherer leistet nicht, wenn der Versicherungsfall 

bei Abschluss der Versicherung vorhersehbar war.

7.  Was ist im Schadenfall zu beachten?  

(Obliegenheiten)

  Ohne die Mitwirkung der versicherten Kontoinhaber kann 

der Versicherer die Leistung nicht erbringen. Die versi-

cherten Kontoinhaber haben daher die nachfolgenden 

Punkte zu beachten, um den Versicherungsschutz nicht 

zu gefährden.

  Der versicherte Kontoinhaber oder ein Beauftragter muss 

-

vice-Center aufnehmen. 

-

gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft erteilen. 

  Verletzt der versicherte Kontoinhaber eine der vorge-

nannten Obliegenheiten vorsätzlich, entfällt der Versiche-

rungsschutz.

  Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-

heit ist der Versicherer berechtigt, die Leistung in einem 

der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhält-

dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wur-

de, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

 

-

rungsvertragsgesetz (VVG) sowie deutsches Recht. An-

 

-

res, in welchem die Leistung verlangt werden kann. Alle 

Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten sinn-

9. Was ist bei Mitteilungen zu beachten?

abzugeben.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind 

zu stellen. Sollte uns das einmal nicht gelingen, nehmen Sie 

am besten direkt Kontakt zu uns auf, um die Sache zu klären: 

Deutsche Assistance Versicherung AG 

Hansaallee 199 

Internet: www.deutsche-assistance.de 



3

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde

an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde zu wenden. 

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Versicherungsombudsmann e. V.

ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen-

heiten das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.
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Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur mit Hilfe 

sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 

arbeitung einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 

manuellen Verfahren.

sonenbezogenen Daten durch die Deutsche Assistance Versi-

Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Deutsche Assistance Versicherung AG

 Dragica Mischler (Vorsitzende),

Marcus Hansen, Betina Nickel

der oben genannten Adresse mit dem Zusatz >Datenschutz-

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den 

tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

zisieren (Code of Conduct). Diese können Sie im Internet unter  

www.deutsche-assistance.de/impressum/datenschutz/ abrufen.

Sind Sie versicherte Person in einem Gruppenversiche-

rungsvertrag der DAV, dann verarbeiten wir die von Ihnen 

bei der Schadenmeldung gemachten Angaben bei der Scha-

denbearbeitung.

können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch 

der Schaden ist.

notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben bei der Schadenmel-

notwendige versicherungstechnische Daten, z. B. versicher-

tes Konto oder Mehrwert-Zukaufpaket, Bankverbindung. So-

weit dies erforderlich ist, werden auch Angaben von Dritten 

(z. B. mitversicherte Per sonen, Vermittler) gespeichert. Mel-

den Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir Angaben 

zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten.

liche und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach 

essen von uns oder von Dritten zu wahren. 

sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 

nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie da-

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch 

technische Angaben zur Art des Versicherungsschutzes und 
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Vermittler:

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 

ben aus Ihren Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind, je nach 

Vertragskonstellation, Daten zum Gruppenversicherungsver-

trag, zum Mehrwert-Zukaufpaket, zur Art des Versicherungs-

schutzes und des Risikos, zur Zahl der Versicherungsfälle und 

zur Höhe von Versicherungsleistungen. Der Vermittler verar-

beitet und nutzt die personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Beratung und Betreuung.

bergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, so-

zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie 

in der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter 

www.deutsche- assistance.de entnehmen.

sonenbezogenen Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs. Des Weiteren können wir Ihre personenbe-

Statistiken oder zur Datenanalyse an Verbände (z. B. Gesamt-

verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Verband 

öffentlicher Versicherer) weitergeben.

die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Da-

chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-

Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicher-

fristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte

hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 

Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 

Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen be-

reitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zustehen.

bezogenen Daten zu Zwecken der Werbung zu wider-

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-

de an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutz-

schutzaufsichtsbehörde ist:

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Versicherungsombudsmann e. V.

budsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegenheiten 

das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren 

in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.
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§ 1 Versicherte Person, versicherte Sachen

Der Versicherungsvertrag wird als Gruppenversicherungsver-

trag geschlossen, wobei die Erteilung eines Versicherungs-

scheins an die Versicherten ausgeschlossen ist. Die Deutsche

Assistance Versicherung AG ist der Versicherer und die S-

Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG der Versicherungsnehmer.

Als versicherte Person gilt jeweils der berechtigte Inhaber 

 eines gültigen Kontos oder einer gültigen Kreditkarte. Hierfür 

muss das Kreditinstitut einen Gruppenversicherungsvertrag 

über die Elektronikver sicherung 500 ¬ mit dem Versicherer 

abgeschlossen und die versicherte Person das Registrie-

rungsformular an das Service -Center übersandt haben. Bei ei-

ner Online-Registrierung entfällt die schriftliche Bestätigung 

durch das Service-Center.

Als versicherte Sache gilt maximal ein mobiles Kommunika-

tionsgerät (Handy, Smartphone, Tablet-PC oder Laptop). Bei 

einem Mobiltelefon muss auf den Namen der versicherten 

Person ein Mobilfunkanschluss im deutschen Mobilfunknetz 

bestehen.

Die versicherte Sache gilt nur dann als versichert, wenn sich 

-

tigung durch das Service-Center über den Eingang der Regis-

trierung erfolgt ist. Dies gilt unabhängig davon, welcher be-

rechtigte Kontoinhaber die Registrierung vornimmt.

Ein Handy, Smartphone, Tablet-PC oder Laptop gilt abwei-

chend auch dann als versichert, wenn es/er sich nicht im Ei-

deutschen Mobilfunknetzbetreiber gemietet oder geleast 

wurde und eine Bestätigung durch das Service-Center über 

den Eingang der Registrierung erfolgt ist.

Registriert der Kunde die Geräte online über das Portal der 

BW Bank, besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der 

erfolgreichen Registrierung bei diesem Portal. Bei einer On-

line-Registrierung entfällt die schriftliche Bestätigung durch 

das Service-Center.

§ 2 Versicherte Schäden und Gefahren

1.  Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden an der 

gemäß § 1 versicherten Sache bei Abhandenkommen durch

Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach Einbruch,

Raub, räuberische Erpressung oder Plünderung der ver-

sicherten Sache und für die aus unbefugter Nutzung

 entstandenen Gebühreneinheiten bei einem versicherten

Ereignis.

2.  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen keine Entschädigung im Hinblick auf Beschädigung

oder Abhandenkommen der versicherten Sache aus/infolge

von:

a) anderen als in § 2 Nummer 1 genannten Gefahren,

b) Vorsatz,

c)  arglistiger Täuschung oder des Versuchs der arglistigen

Täuschung über Tatsachen, die für den Grund oder die

Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch

rechtskräftiges Strafurteil gegen die versicherte Person

wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so

gelten die Voraussetzungen des voranstehenden Sat-

zes als bewiesen.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE 
ELEKTRONIKVERSICHERUNG 500¬
GRUPPENVERSICHERUNG
GÜLTIG AB 01.07.2022,GAVB-EV-500¬-07/22

Geldinstitut

gültig für: BW extend orange (nur Bestand, kein Neuabschluss 
                   möglich)

Service-Center

Versicherer
Deutsche Assistance Versicherung AG
Hansaallee 199
40549 Düsseldorf

Vorstand: Dragica Mischler (Vorsitzende),  
Marcus Hansen, Betina Nickel
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer
Registergericht Düsseldorf HRB 64583

Ein Unternehmen der ÖRAG-Gesellschaften

Baden-Württembergische Bank

extend Service-Center 
Postfach 101107 
70010 Stuttgart 
Telefon: 0711 124-37000 
www.meinextend.de
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3.  Führt eine versicherte Person den Versicherungsfall grob 

fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens der versicher-

ten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

§ 3 Örtlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz besteht weltweit. Die Versiche-

rungsleistung kann lediglich in Deutschland erbracht werden. 

Sollten Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls außerhalb 

Deutschlands befunden haben, erbringen wir unsere Versi-

cherungsleistung nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland. 

§ 4 Versicherungssummen

1.  Die Versicherungssumme je versichertes Gerät entspricht 

dem Wiederbeschaffungswert, maximal jedoch 500 ¬ je 

Schadensfall vor Abzug des Selbstbehalts in Höhe von 25 ¬.

  Die zusätzliche Versicherungssumme für Gebührenein-

heiten beträgt maximal 100 ¬.

Dem Wiederbeschaffungswert für das versicherte Gerät ge-

mäß § 4 Nummer 1. liegt folgende Zeitwertminderungs tabelle 

zugrunde:

Der ursprüngliche Einkaufspreis wird jeweils 25 % pro Jahr re-

duziert, beginnend 1 Jahr nach Originalkauf.

Alter des Geräts  

(beginnend ab Kaufdatum)

Wiederbeschaffungswert 

(als %-Angabe vom Kaufpreis)

unter 1 Jahr 100 %

zwischen 1 und 2 Jahren 75 %

zwischen 2 und 3 Jahren 50 %

zwischen 3 und 4 Jahren 25 %

Die Entschädigung durch den Versicherer pro Jahr (12 Mona-

te ab dem Zeitpunkt der Registrierung der versicherten Sa-

che) und Kunden beträgt insgesamt höchstens 1.000 ¬ und 

ist auf maximal zwei Leistungsfälle begrenzt. 

2. Eine Unterversicherung wird nicht geltend gemacht.

§ 5 Prämie, Beginn und Ende der Haftung

1.  Die Prämie für diese Versicherung wird vom Versicherungs-

nehmer gezahlt.

2.  Die Haftung des Versicherers beginnt nach Abschluss des 

Kontovertrags oder Kreditkartenvertrags und Eingang des 

ausgefüllten Registrierungsformulars beim Service-Center 

mit dem Erhalt der Eingangsbestätigung.

  Registriert sich der Kunde online über das Portal der BW 

Bank, besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der 

erfolgreichen Registrierung bei diesem Portal.

  Ist dem Versicherten bei Abschluss bekannt, dass ein 

 Ver sicherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür  

die Haftung.

3.  Das Rechtsverhältnis zwischen dem Versicherten und dem 

Versicherer endet mit der Kündigung des Kontos oder der 

Kreditkarte.

§ 6 Wechsel der versicherten Sache

Ein Wechsel des versicherten Geräts beeinträchtigt den Versi-

cherungsschutz nicht. Vorausgesetzt das Service-Center hat 

das Registrierungsformular über den Wechsel erhalten und 

bestätigt oder das neue Gerät wurde über das Online-Portal 

angemeldet. Bei einer Online-Registrierung entfällt die schrift-

liche Bestätigung durch das Service-Center.

§ 7 Entschädigungsberechnung

1. Der Versicherer leistet Entschädigung durch Geldersatz.

2. Geldersatz bedeutet

 a)  im Falle eines Teilschadens die Zahlung der für die Wie-

derherstellung der beschädigten Sache am Schadens-

tag notwendigen Kosten, höchstens jedoch des Be-

trags gemäß § 4 Nummer 1.

 b)  im Falle eines Totalschadens die Zahlung des Betrags, 

der nötig ist, um eine gleichwertige Sache wiederzube-

-

die aufgewendet werden müssen, um ein Gerät der di-

rekten Nachfolgegeneration wiederzubeschaffen, sofern 

ein Gerät der gleichen Entwicklungsstufe nicht mehr am 

Markt verfügbar ist. Nicht ersetzt werden jedoch Kosten, 

die dadurch entstehen, dass nicht das Gerät der direkten 

Nachfolgegeneration wiederbeschafft wird.

 c)  Ersatz auch für die dem Kunden nach der Entwendung 

durch unbefugtes Benutzen des Mobilfunktelefons ent-

standenen Gebühreneinheiten bis zur Versicherungs-

summe gemäß § 4 Nummer 1.

3.  Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Kosten zur Wiederher-

stellung des früheren betriebsfähigen Zustands der versi-

cherten Sache (zuzüglich des Werts des Altmaterials) nied-

riger sind als der Versicherungswert gemäß § 4 Nummer 1. 

Andernfalls liegt ein Totalschaden vor.

4.  Der gemäß § 7 Nummer 2 ermittelte Betrag wird je Versi-

cherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe von 25 ¬ ge-

kürzt.

5.  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Vermö-

gensschäden, insbesondere nicht für Vertragsstrafen, 

Schadensersatzleistungen an Dritte und Nutzungsausfall 

versicherter Sachen.

6.  Die Versicherungssummen gemäß § 4 sind jeweils Grenze 

der Entschädigung.

7.  Soweit Ansprüche gegenüber Dritten oder anderweitigen 

Versicherungen bestehen und der Versicherte daraus Ent-

schädigung erlangen kann, gehen diese voran.
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§ 8 Obliegenheiten des Versicherten im Versicherungsfall

1.  Der Versicherte hat bei Eintritt eines Versicherungsfalls

 a)  den Schaden im Online-Portal oder beim Service-Center 

unverzüglich in Textform 3 darüber hinaus nach Mög-

lichkeit auch fernmündlich oder fernschriftlich 3 anzu-

zeigen. Außerdem ist die vom Service-Center zur Verfü-

gung gestellte Schadensanzeige unverzüglich nach 

-

nannten Unterlagen an den Versicherer zu senden.

 b)  den Schaden unverzüglich (innerhalb von 24 Stunden) 

der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen.

   Des Weiteren hat der Versicherte den Mobilfunknetzbe-

treiber des Mobilfunkanschlusses unverzüglich (nach 

Möglichkeit telefonisch) zu informieren und das Mobil-

telefon bzw. den Mobilfunkanschluss sperren zu lassen.

 c)  den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu 

mindern.

 d)  dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des 

Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und 

Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Ent-

Auskunft auf Verlangen schriftlich zu erteilen und die 

erforderlichen Belege beizubringen.

  Im Schadensfall insbesondere erforderliche Belege sind:

  3 Schadensanzeige des Versicherers

  3  Kopie der Anzeige bei der zuständigen Polizei-

dienststelle

  3  Bescheid über die Einstellung der polizeilichen Er-

mittlungen

  3  Kopie des Kaufvertrags der vom Schaden betroffe-

nen Sache

  3  Nachweis über das Eindringen unter Anwendung 

von Zwang und Gewalt, wo zutreffend

  3 Nachweis über die Wiederbeschaffung

  3  anderweitige Versicherungsbedingungen, die eben-

falls einen Versicherungsschutz für das versicherte 

Gerät bieten

  3  Kopie des Mobilfunkvertrags bzw. Kauf-/Miet-/Leasing-

vertrags des vom Schaden betroffenen Mobilfunk-

telefons

  3  Rechnung des Monats, in dem das Mobiltelefon 

 entwendet wurde, sofern der Versicherte Ersatz für 

Gebühren durch unbefugte Benutzung geltend 

 machen will

  3  Nachweis des Mobilfunknetzbetreibers, wann der 

Mobilfunkanschluss gesperrt wurde.

2.  Verletzt der Versicherte eine der vorstehenden Obliegenhei-

zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn nur die fernmündliche 

oder fernschriftliche Anzeige gemäß Nummer 1 a) unter-

bleibt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 

der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 

zu  kürzen, das der Schwere des Verschuldens der versicher-

ten Person entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-

lässigkeit hat die versicherte Person zu beweisen.

3.  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 

die versicherte Person nachweist, dass die Obliegenheit 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 

§ 9 Besondere Verwirkungsgründe

1.  Versucht der Versicherte, den Versicherer arglistig über Tat-

sachen zu täuschen, die für den Grund oder für die Höhe 

der Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der Versi-

  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 

rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherten wegen 

Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die 

Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

2.  Wird der Anspruch auf die Entschädigung nicht innerhalb ei-

ner Frist von 6 Monaten gerichtlich geltend gemacht, nach-

dem ihn der Versicherer unter Angabe der mit dem Ablauf 

der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, 

§ 10 Zahlung der Entschädigung

der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Ent-

schädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. Jedoch kann 

der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache 

mindestens zu zahlen ist.

2.  Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,

 a)  solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Ver-

sicherten bestehen.

 b)  wenn gegen den Versicherten aus Anlass des Versiche-

rungsfalls ein behördliches oder strafgerichtliches Ver-

fahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für 

den Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis 

zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens.

3.  Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 

Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-

stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherte sie 

aus wichtigem Grund verlangt.

§ 11 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1.  Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen (§ 2 Num-

-

rer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

2.  Hat der Versicherte den Besitz einer abhandengekomme-

nen Sache (§ 2 Nummer 1) zurückerlangt, nachdem für  diese 

Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat der 
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Versicherte die Entschädigung zurückzuzahlen oder die 

 Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-

cherte hat dieses Wahlrecht innerhalb von 2 Wochen nach 

Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 

auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 

Wahlrecht auf den Versicherer über.

  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 

wenn der Versicherte die Möglichkeit hat, sich den Besitz 

wiederzuverschaffen.

§ 12 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

Die Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch, 

dass eine Entschädigung geleistet wird.

§ 13 Textform

Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben.

§ 14 Klausel zur Individualhaftung (Versicherung)

Rahmen von Versicherungsverträgen, welche von diesen ge-

zeichnet werden, fallen unter die Individualhaftung und nicht 

unter die Solidarhaftung und sind ausschließlich auf den Haf-

tungsumfang ihrer individuellen Zeichnungen beschränkt. 

Die zeichnenden Versicherer tragen keine Verantwortung für 

Zeichnungen irgendeines anderen mitzeichnenden Versiche-

ganz oder teilweise nicht nachkommt.

§ 15 Welcher Gerichtsstand besteht?

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen den Versicherer bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-

rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 

Niederlassung. Ist der Versicherte eine natürliche Person, 

dann ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-

zirk die versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung ih-

ren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen die versicherte Person

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen die versicherte natürliche Per-

son ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in des-

sen Bezirk die versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung 

ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

  Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände 

werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind 

Unser Interesse ist es, Sie mit unseren Leistungen zufrieden 

zu stellen. Sollte uns das einmal nicht gelingen, nehmen Sie 

am besten direkt Kontakt zu uns auf, um die Sache zu klären: 

Deutsche Assistance Versicherung AG 

Hansaallee 199 

40549 Düsseldorf 

Tel.: 0211 529-50 

Fax: 0211 529-5199 

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Internet: www.deutsche-assistance.de 

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde

an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde zu wenden. 

Die für uns  zuständige Datenaufsichtbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-

ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen-

heiten das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Tel.: 0228 4108-0

Fax: 0228 4108-1550
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HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ UND ZUR DATENVERARBEITUNG BEI 
DER DEUTSCHEN ASSISTANCE VERSICHERUNG AG 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur mit Hilfe 

der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen. Nur so lassen 

sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 

abwickeln. Darüber hinaus bietet die elektronische Datenver-

arbeitung einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 

manuellen Verfahren.

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per-

sonenbezogenen Daten durch die Deutsche Assistance Versi-

cherung AG (nachfolgend DAV) und über die Ihnen nach dem 

Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Deutsche Assistance Versicherung AG

Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf

Fax: 0211 529-5199

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Vorstand: Dragica Mischler (Vorsitzende),

Marcus Hansen, Betina Nickel

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf

Registergericht: Düsseldorf HRB 64583

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 

der oben genannten Adresse mit dem Zusatz >Datenschutz-

beauftragter< oder per E-Mail an datenschutz@oerag.de.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den 

datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Da-

tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

sowie  allen weiteren maßgeblichen Gesetzen. Darüber hi-

naus hat sich unser Unternehmen zu den >Verhaltensre-

geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 

oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft prä-

zisieren (Code of Conduct). Diese können Sie im Internet unter  

www.deutsche-assistance.de/impressum/datenschutz/ abrufen.

Sind Sie versicherte Person in einem Gruppenversiche-

rungsvertrag der DAV, dann verarbeiten wir die von Ihnen 

bei der Schadenmeldung gemachten Angaben bei der Scha-

denbearbeitung.

Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu 

können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch 

der Schaden ist.

Die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne 

die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.

Die DAV speichert Daten, die für den Versicherungsvertrag 

notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben bei der Schadenmel-

dung sowie weitere zur Vertragsführung und -abwicklung 

notwendige versicherungstechnische Daten, z. B. versicher-

tes Konto oder Mehrwert-Zukaufpaket, Bankverbindung. So-

weit dies erforderlich ist, werden auch Angaben von Dritten 

(z. B. mitversicherte Per sonen, Vermittler) gespeichert. Mel-

den Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir Angaben 

zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertrag-

liche und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Inter-

essen von uns oder von Dritten zu wahren. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-

sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 

Art. 6 Abs. 1 c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 

nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie da-

rüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer:

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch 

auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken. 

Zu diesem Zweck haben wir Rückversicherungsverträge ge-

schlossen, die einen Teil der Risiken übernehmen. Hierfür 

benötigt der Rückversicherer entsprechende versicherungs-

technische Angaben zur Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos. Eine Übermittlung personenbezogener Daten 
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Vermittler:

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 

Vermittler betreut. Dies können neben Einzelpersonen auch 

Vermittlungsgesellschaften sein. Um die Betreuungsaufga-

be ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler 

von uns für die Betreuung und Beratung notwendige Anga-

ben aus Ihren Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind, je nach 

Vertragskonstellation, Daten zum Gruppenversicherungsver-

trag, zum Mehrwert-Zukaufpaket, zur Art des Versicherungs-

schutzes und des Risikos, zur Zahl der Versicherungsfälle und 

zur Höhe von Versicherungsleistungen. Der Vermittler verar-

beitet und nutzt die personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Beratung und Betreuung.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-

nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorü-

bergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, so-

wie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer 

zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie 

in der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter 

www.deutsche- assistance.de entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 

an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 

hörden oder Strafverfolgungsbehörden, Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht). Ferner übermitteln wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs. Des Weiteren können wir Ihre personenbe-

Statistiken oder zur Datenanalyse an Verbände (z. B. Gesamt-

verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Verband 

öffentlicher Versicherer) weitergeben.

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 

die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Da-

bei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 

die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 

Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 

Verjährungsfrist von drei oder bis zu 30 Jahren). Zudem spei-

chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-

Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicher-

fristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 

hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 

Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 

kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen be-

reitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten zu Zwecken der Werbung zu wider-

sprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung be-

rechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-

geben, widersprechen.

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-

de an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutz-

aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Daten-

schutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsom-

budsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegenheiten 

das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren 

in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Tel.: 0228 4108-0

Fax: 0228 4108-1550
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§ 1 Versicherte Person, versicherte Sachen

Der Versicherungsvertrag wird als Gruppenversicherungsver-

trag geschlossen, wobei die Erteilung eines Versicherungs-

scheins an die Versicherten ausgeschlossen ist. Die Deutsche

Assistance Versicherung AG ist der Versicherer und die S-

Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG der Versicherungsnehmer.

Als versicherte Person gilt jeweils der berechtigte Inhaber  eines 

gültigen Kontos oder einer gültigen Kreditkarte. Hierfür muss 

das Kreditinstitut einen Gruppenversicherungsvertrag über die 

Elektronikversicherung 1.000 ¬ mit dem Versicherer abge-

schlossen und die versicherte Person das Registrierungsfor-

mular an das Service -Center übersandt haben. Bei einer Online-

Registrierung entfällt die schriftliche Bestätigung durch das 

Service-Center.

Als versicherte Sache gilt maximal ein mobiles Kommunika-

tionsgerät (Handy, Smartphone, Tablet-PC oder oder Laptop) 

je berechtigter Inhaber. Bei einem Mobiltelefon muss auf 

den Namen der versicherten Person ein Mobilfunkanschluss 

im deutschen Mobilfunknetz bestehen.

Die versicherte Sache gilt nur dann als versichert, wenn sich 

-

tigung durch das Service-Center über den Eingang der Regis-

trierung erfolgt ist. Dies gilt unabhängig davon, welcher be-

rechtigte Kontoinhaber die Registrierung vornimmt.

Ein Handy, Smartphone, Tablet-PC oder Laptop gilt abwei-

chend auch dann als versichert, wenn es/er sich nicht im Ei-

deutschen Mobilfunknetzbetreiber gemietet oder geleast 

wurde und eine Bestätigung durch das Service-Center über 

den Eingang der Registrierung erfolgt ist.

Registriert der Kunde die Geräte online über das Portal der 

BW Bank, besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der 

erfolgreichen Registrierung bei diesem Portal. Bei einer On-

line-Registrierung entfällt die schriftliche Bestätigung durch 

das Service-Center.

§ 2 Versicherte Schäden und Gefahren

1.  Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden an der 

gemäß § 1 versicherten Sache bei Abhandenkommen durch

Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach Einbruch,

Raub, räuberische Erpressung oder Plünderung der ver-

sicherten Sache und für die aus unbefugter Nutzung

 entstandenen Gebühreneinheiten bei einem versicherten

Ereignis.

2.  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen keine Entschädigung im Hinblick auf Beschädigung

oder Abhandenkommen der versicherten Sache aus/infolge

von:

a) anderen als in § 2 Nummer 1 genannten Gefahren,

b) Vorsatz,

c)  arglistiger Täuschung oder des Versuchs der arglistigen

Täuschung über Tatsachen, die für den Grund oder die

Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch

rechtskräftiges Strafurteil gegen die versicherte Person

wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so

gelten die Voraussetzungen des voranstehenden Sat-

zes als bewiesen.

Versicherer
Deutsche Assistance Versicherung AG
Hansaallee 199
40549 Düsseldorf

Vorstand: Dragica Mischler (Vorsitzende),  
Marcus Hansen, Betina Nickel
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Wolfgang Breuer
Registergericht Düsseldorf HRB 64583

Ein Unternehmen der ÖRAG-Gesellschaften

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE 
ELEKTRONIKVERSICHERUNG 1.000¬
GRUPPENVERSICHERUNG
GÜLTIG AB 01.07.2022, GAVB-EV-1.000¬-07/22

Geldinstitut
Baden-Württembergische Bank

gültig für: Giro extend gold

Service-Center
extend Service-Center 
Postfach 101107 
70010 Stuttgart 
Telefon: 0711 124-37000 
www.meinextend.de
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3.  Führt eine versicherte Person den Versicherungsfall grob 

fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens der versicher-

ten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

§ 3 Örtlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz besteht weltweit. Die Versiche-

rungsleistung kann lediglich in Deutschland erbracht werden. 

Sollten Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls außerhalb 

Deutschlands befunden haben, erbringen wir unsere Versi-

cherungsleistung nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland. 

§ 4 Versicherungssummen

1.  Die Versicherungssumme je versichertes Gerät entspricht 

dem Wiederbeschaffungswert, maximal jedoch 1.000 ¬ je 

Schadensfall vor Abzug des Selbstbehalts in Höhe von 25 ¬.

  Die zusätzliche Versicherungssumme für Gebührenein-

heiten beträgt maximal 100 ¬.

Dem Wiederbeschaffungswert für das versicherte Gerät ge-

mäß § 4 Nummer 1. liegt folgende Zeitwertminderungs tabelle 

zugrunde:

Der ursprüngliche Einkaufspreis wird jeweils 25 % pro Jahr re-

duziert, beginnend 1 Jahr nach Originalkauf.

Alter des Geräts  

(beginnend ab Kaufdatum)

Wiederbeschaffungswert 

(als %-Angabe vom Kaufpreis)

unter 1 Jahr 100 %

zwischen 1 und 2 Jahren 75 %

zwischen 2 und 3 Jahren 50 %

zwischen 3 und 4 Jahren 25 %

Die Entschädigung durch den Versicherer pro Jahr (12 Mona-

te ab dem Zeitpunkt der Registrierung der versicherten Sa-

che) und Kunden beträgt insgesamt höchstens 2.000 ¬ und 

ist auf maximal zwei Leistungsfälle begrenzt. 

2. Eine Unterversicherung wird nicht geltend gemacht.

§ 5 Prämie, Beginn und Ende der Haftung

1.  Die Prämie für diese Versicherung wird vom Versicherungs-

nehmer gezahlt.

2.  Die Haftung des Versicherers beginnt nach Abschluss des 

Kontovertrags oder Kreditkartenvertrags und Eingang des 

ausgefüllten Registrierungsformulars beim Service-Center 

mit dem Erhalt der Eingangsbestätigung.

  Registriert sich der Kunde online über das Portal der BW 

Bank, besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der 

erfolgreichen Registrierung bei diesem Portal.

  Ist dem Versicherten bei Abschluss bekannt, dass ein 

 Ver sicherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür  

die Haftung.

3.  Das Rechtsverhältnis zwischen dem Versicherten und dem 

Versicherer endet mit der Kündigung des Kontos oder der 

Kreditkarte.

§ 6 Wechsel der versicherten Sache

Ein Wechsel des versicherten Geräts beeinträchtigt den Versi-

cherungsschutz nicht. Vorausgesetzt das Service-Center hat 

das Registrierungsformular über den Wechsel erhalten und 

bestätigt oder das neue Gerät wurde über das Online-Portal 

angemeldet. Bei einer Online-Registrierung entfällt die schrift-

liche Bestätigung durch das Service-Center.

§ 7 Entschädigungsberechnung

1. Der Versicherer leistet Entschädigung durch Geldersatz.

2. Geldersatz bedeutet

 a)  im Falle eines Teilschadens die Zahlung der für die Wie-

derherstellung der beschädigten Sache am Schadens-

tag notwendigen Kosten, höchstens jedoch des Be-

trags gemäß § 4 Nummer 1.

 b)  im Falle eines Totalschadens die Zahlung des Betrags, 

der nötig ist, um eine gleichwertige Sache wiederzube-

-

die aufgewendet werden müssen, um ein Gerät der di-

rekten Nachfolgegeneration wiederzubeschaffen, sofern 

ein Gerät der gleichen Entwicklungsstufe nicht mehr am 

Markt verfügbar ist. Nicht ersetzt werden jedoch Kosten, 

die dadurch entstehen, dass nicht das Gerät der direkten 

Nachfolgegeneration wiederbeschafft wird.

 c)  Ersatz auch für die dem Kunden nach der Entwendung 

durch unbefugtes Benutzen des Mobilfunktelefons ent-

standenen Gebühreneinheiten bis zur Versicherungs-

summe gemäß § 4 Nummer 1.

3.  Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Kosten zur Wiederher-

stellung des früheren betriebsfähigen Zustands der versi-

cherten Sache (zuzüglich des Werts des Altmaterials) nied-

riger sind als der Versicherungswert gemäß § 4 Nummer 1. 

Andernfalls liegt ein Totalschaden vor.

4.  Der gemäß § 7 Nummer 2 ermittelte Betrag wird je Versi-

cherungsfall um einen Selbstbehalt in Höhe von 25 ¬ ge-

kürzt.

5.  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Vermö-

gensschäden, insbesondere nicht für Vertragsstrafen, 

Schadensersatzleistungen an Dritte und Nutzungsausfall 

versicherter Sachen.

6.  Die Versicherungssummen gemäß § 4 sind jeweils Grenze 

der Entschädigung.

7.  Soweit Ansprüche gegenüber Dritten oder anderweitigen 

Versicherungen bestehen und der Versicherte daraus Ent-

schädigung erlangen kann, gehen diese voran.
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§ 8 Obliegenheiten des Versicherten im Versicherungsfall

1.  Der Versicherte hat bei Eintritt eines Versicherungsfalls

 a)  den Schaden im Online-Portal oder beim Service-Center 

unverzüglich in Textform 3 darüber hinaus nach Mög-

lichkeit auch fernmündlich oder fernschriftlich 3 anzu-

zeigen. Außerdem ist die vom Service-Center zur Verfü-

gung gestellte Schadensanzeige unverzüglich nach 

-

nannten Unterlagen an den Versicherer zu senden.

 b)  den Schaden unverzüglich (innerhalb von 24 Stunden) 

der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen.

   Des Weiteren hat der Versicherte den Mobilfunknetzbe-

treiber des Mobilfunkanschlusses unverzüglich (nach 

Möglichkeit telefonisch) zu informieren und das Mobil-

telefon bzw. den Mobilfunkanschluss sperren zu lassen.

 c)  den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu 

mindern.

 d)  dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des 

Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und 

Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Ent-

Auskunft auf Verlangen schriftlich zu erteilen und die 

erforderlichen Belege beizubringen.

  Im Schadensfall insbesondere erforderliche Belege sind:

  3 Schadensanzeige des Versicherers

  3  Kopie der Anzeige bei der zuständigen Polizei-

dienststelle

  3  Bescheid über die Einstellung der polizeilichen Er-

mittlungen

  3  Kopie des Kaufvertrags der vom Schaden betroffe-

nen Sache

  3  Nachweis über das Eindringen unter Anwendung 

von Zwang und Gewalt, wo zutreffend

  3 Nachweis über die Wiederbeschaffung

  3  anderweitige Versicherungsbedingungen, die eben-

falls einen Versicherungsschutz für das versicherte 

Gerät bieten

  3  Kopie des Mobilfunkvertrags bzw. Kauf-/Miet-/Leasing-

vertrags des vom Schaden betroffenen Mobilfunk-

telefons

  3  Rechnung des Monats, in dem das Mobiltelefon 

 entwendet wurde, sofern der Versicherte Ersatz für 

Gebühren durch unbefugte Benutzung geltend 

 machen will

  3  Nachweis des Mobilfunknetzbetreibers, wann der 

Mobilfunkanschluss gesperrt wurde.

2.  Verletzt der Versicherte eine der vorstehenden Obliegenhei-

zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn nur die fernmündliche 

oder fernschriftliche Anzeige gemäß Nummer 1 a) unter-

bleibt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 

der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 

zu  kürzen, das der Schwere des Verschuldens der versicher-

ten Person entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-

lässigkeit hat die versicherte Person zu beweisen.

3.  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 

die versicherte Person nachweist, dass die Obliegenheit 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-

rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 

§ 9 Besondere Verwirkungsgründe

1.  Versucht der Versicherte, den Versicherer arglistig über Tat-

sachen zu täuschen, die für den Grund oder für die Höhe 

der Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der Versi-

  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 

rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherten wegen 

Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die 

Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

2.  Wird der Anspruch auf die Entschädigung nicht innerhalb ei-

ner Frist von 6 Monaten gerichtlich geltend gemacht, nach-

dem ihn der Versicherer unter Angabe der mit dem Ablauf 

der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, 

§ 10 Zahlung der Entschädigung

der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Ent-

schädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. Jedoch kann 

der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache 

mindestens zu zahlen ist.

2.  Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,

 a)  solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Ver-

sicherten bestehen.

 b)  wenn gegen den Versicherten aus Anlass des Versiche-

rungsfalls ein behördliches oder strafgerichtliches Ver-

fahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für 

den Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis 

zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens.

3.  Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 

Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-

stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherte sie 

aus wichtigem Grund verlangt.

§ 11 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1.  Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen (§ 2 Num-

-

rer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

2.  Hat der Versicherte den Besitz einer abhandengekomme-

nen Sache (§ 2 Nummer 1) zurückerlangt, nachdem für  diese 

Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat der 



4

Versicherte die Entschädigung zurückzuzahlen oder die 

 Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-

cherte hat dieses Wahlrecht innerhalb von 2 Wochen nach 

Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 

auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 

Wahlrecht auf den Versicherer über.

  Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 

wenn der Versicherte die Möglichkeit hat, sich den Besitz 

wiederzuverschaffen.

§ 12 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

Die Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch, 

dass eine Entschädigung geleistet wird.

§ 13 Textform

Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben.

§ 14 Klausel zur Individualhaftung (Versicherung)

Rahmen von Versicherungsverträgen, welche von diesen ge-

zeichnet werden, fallen unter die Individualhaftung und nicht 

unter die Solidarhaftung und sind ausschließlich auf den Haf-

tungsumfang ihrer individuellen Zeichnungen beschränkt. 

Die zeichnenden Versicherer tragen keine Verantwortung für 

Zeichnungen irgendeines anderen mitzeichnenden Versiche-

ganz oder teilweise nicht nachkommt.

§ 15 Welcher Gerichtsstand besteht?

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen den Versicherer bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-

rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 

Niederlassung. Ist der Versicherte eine natürliche Person, 

dann ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-

zirk die versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung ih-

ren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen die versicherte Person

  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-

cherungsvermittlung gegen die versicherte natürliche Per-

son ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in des-

sen Bezirk die versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung 

ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

  Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände 

werden durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind 

Unser Interesse ist es, Sie mit unseren Leistungen zufrieden 

zu stellen. Sollte uns das einmal nicht gelingen, nehmen Sie 

am besten direkt Kontakt zu uns auf, um die Sache zu klären: 

Deutsche Assistance Versicherung AG 

Hansaallee 199 

40549 Düsseldorf 

Tel.: 0211 529-50 

Fax: 0211 529-5199 

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Internet: www.deutsche-assistance.de 

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde

an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde zu wenden. 

Die für uns  zuständige Datenaufsichtbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-

ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen-

heiten das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Tel.: 0228 4108-0

Fax: 0228 4108-1550
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HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ UND ZUR DATENVERARBEITUNG BEI 
DER DEUTSCHEN ASSISTANCE VERSICHERUNG AG 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur mit Hilfe 

der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen. Nur so lassen 

sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 

abwickeln. Darüber hinaus bietet die elektronische Datenver-

arbeitung einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 

manuellen Verfahren.

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per-

sonenbezogenen Daten durch die Deutsche Assistance Versi-

cherung AG (nachfolgend DAV) und über die Ihnen nach dem 

Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Deutsche Assistance Versicherung AG

Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf

Fax: 0211 529-5199

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Vorstand: Dragica Mischler (Vorsitzende),

Marcus Hansen, Betina Nickel

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf

Registergericht: Düsseldorf HRB 64583

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 

der oben genannten Adresse mit dem Zusatz >Datenschutz-

beauftragter< oder per E-Mail an datenschutz@oerag.de.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den 

datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Da-

tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

sowie  allen weiteren maßgeblichen Gesetzen. Darüber hi-

naus hat sich unser Unternehmen zu den >Verhaltensre-

geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 

oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft prä-

zisieren (Code of Conduct). Diese können Sie im Internet unter  

www.deutsche-assistance.de/impressum/datenschutz/ abrufen.

Sind Sie versicherte Person in einem Gruppenversiche-

rungsvertrag der DAV, dann verarbeiten wir die von Ihnen 

bei der Schadenmeldung gemachten Angaben bei der Scha-

denbearbeitung.

Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu 

können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch 

der Schaden ist.

Die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne 

die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.

Die DAV speichert Daten, die für den Versicherungsvertrag 

notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben bei der Schadenmel-

dung sowie weitere zur Vertragsführung und -abwicklung 

notwendige versicherungstechnische Daten, z. B. versicher-

tes Konto oder Mehrwert-Zukaufpaket, Bankverbindung. So-

weit dies erforderlich ist, werden auch Angaben von Dritten 

(z. B. mitversicherte Per sonen, Vermittler) gespeichert. Mel-

den Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir Angaben 

zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertrag-

liche und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Inter-

essen von uns oder von Dritten zu wahren. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-

sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 

Art. 6 Abs. 1 c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 

nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie da-

rüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer:

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch 

auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken. 

Zu diesem Zweck haben wir Rückversicherungsverträge ge-

schlossen, die einen Teil der Risiken übernehmen. Hierfür 

benötigt der Rückversicherer entsprechende versicherungs-

technische Angaben zur Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos. Eine Übermittlung personenbezogener Daten 
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Vermittler:

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 

Vermittler betreut. Dies können neben Einzelpersonen auch 

Vermittlungsgesellschaften sein. Um die Betreuungsaufga-

be ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler 

von uns für die Betreuung und Beratung notwendige Anga-

ben aus Ihren Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind, je nach 

Vertragskonstellation, Daten zum Gruppenversicherungsver-

trag, zum Mehrwert-Zukaufpaket, zur Art des Versicherungs-

schutzes und des Risikos, zur Zahl der Versicherungsfälle und 

zur Höhe von Versicherungsleistungen. Der Vermittler verar-

beitet und nutzt die personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Beratung und Betreuung.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-

nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorü-

bergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, so-

wie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer 

zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie 

in der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter 

www.deutsche- assistance.de entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 

an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 

hörden oder Strafverfolgungsbehörden, Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht). Ferner übermitteln wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs. Des Weiteren können wir Ihre personenbe-

Statistiken oder zur Datenanalyse an Verbände (z. B. Gesamt-

verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Verband 

öffentlicher Versicherer) weitergeben.

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 

die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Da-

bei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 

die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 

Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 

Verjährungsfrist von drei oder bis zu 30 Jahren). Zudem spei-

chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-

Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicher-

fristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 

hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 

Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 

kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen be-

reitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten zu Zwecken der Werbung zu wider-

sprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung be-

rechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-

geben, widersprechen.

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-

de an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutz-

aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Daten-

schutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsom-

budsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegenheiten 

das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren 

in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Tel.: 0228 4108-0

Fax: 0228 4108-1550

F
M

A
 T

M
D

V
 0

7
/2

2



3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
4 4

3
3



3
3
3

3

3 4 4
3

3
4 4

3
3
3
3
3

3

3 4 4
3

3
4 4

3
3

3
3
3

3 4 4

3
3

3
3
3

4 4

3
3

3

4 4

3
3

3
4 4

3
3
3
3
3

3 4 4

3

3
3
3
3
3
3

3
3

3
3

3
3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3

3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3

3
3

3
3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3



3
3

3
3
3

3
3
3

3
3

3
3
3

3
3 4 4
3 3
3 3

3
3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3

3
3 4 4
3

3
3

3
3
3
3

3
3
3

3

3
3

3
3
3

3
3 4 4
3 3
3 3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3

3
3 4 4
3

3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
3

3
3

3
3

3 4 4
3 3
3 3

3
3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3

3
3 4 4
3

3
3

3
3
3
3

3
3
3

3



3

3
3
3
3
3
3

3

3

3
3

3
3
3
3

3

3
3

3
3
3

3
3
3

4 4

3

3
3
3

3
3

3
3

3

3
3

3

3
3

http://www.lbbw.de/eb-annahmezeiten


3

3

4 4

darüber 1,5 0 des Überweisungsbetrages

0,25 0 des Überweisungsbetrages

4 4
darüber 1,0 0 des Überweisungsbetrages

0,25 0 des Überweisungsbetrages

4 4

darüber 1,5 0 des Überweisungsbetrages

0,25 0 des Überweisungsbetrages

4 4
darüber 1,0 0 des Überweisungsbetrages

0,25 0 

4 4

3

3

3

3
3

4 4
darüber 1,0 0

0,25 0

3

3

4 4

0, mind. 12,50 EUR

0,25 0, mind. 1,50

4 4
0,

0,25 0, mind. 1,50

4 4
3

3

3

3

3

4 4
0,

0, mind. 1,50 EUR



3

3
3

3
3

3
3

3
3
3
3

3
3

3

3

3
3
3

3
3

3
3
3

3
3

3

3

3

http://www.bw-bank.de/guthabenverzinsung


4 4
4 4

3 4 4
3

3

3

3 4 4
3

3

3

3 4 4
3

3

3
3

3

3

3
3

3
3
3

3
3

3
3
3
3

3
3

3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

3
3
3
3

3
3

3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

3

3
3

3

3

4 4

3

3

3
3



3 3

3
3

3

0, mind. 15,00 EUR

0, mind. 1,50 EUR

0,

0, mind. 1,50 EUR

0 ,

0,25 0, mind. 1,50

3

3

3

4 4

4 4

4 4
4 4
4 4
4 4

http://www.bw-bank.de/ezbkursreferenz
http://www.bw-bank.de/visakursreferenz
http://www.bw-bank.de/debitkartenkurse
http://www.bw-bank.de/debitkartenkurse
http://www.lbbw.de/devisenkurse
http://www.bundesbank.de/


und Genussscheine, ETF&)

3 4 4
3

3
3

³ der jeweils höhere Betrag kommt zur

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

4 4
3

4 4

4 4
4 4

4 4

3

3

3 4 4
3

3



3 4 4
3 4 4

4 4
4 4

4 4
3

3

3
3
3

3

http://www.lbbw.de/devisenkurse
mailto:ombudsmann@voeb-kbs.de
http://www.voeb.de/
http://ec.europa.eu/odr


3

3
3

3
3

mailto:ombudsmann@ofdl.ch
http://www.ofdl.ch/


1
8

2
 1

1
0

.0
0

0
 B

 D
0
 S

o
 L

B
B

W
 (

F
a

ss
u
n

g
 D

e
z.

 2
0
2
0
) 

- 
v3

.1
©

 D
e
u

ts
ch

e
r 

S
p

a
rk

a
ss

e
n
ve

rl
a

g

Seite 1 von 2 

Landesbank Baden-Württemberg    

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Hauptsitze: 

Stuttgart, Karlsruhe, 

Mannheim, Mainz 

01/21

HRA 12704 

Amtsgericht Stuttgart 

HRA 4356, HRA 104 440 

Amtsgericht Mannheim 

HRA 40687 

Amtsgericht Mainz

Vorstand:  

Rainer Neske (Vorsitzender),  

Anastasios Agathagelidis, Karl Manfred Lochner,  

Stefanie Münz, Dr. Christian Ricken,  

Thorsten Schönenberger 

Generalbevollmächtigter: Andreas Götz

Bankleitzahl 600 501 01 

BIC/SWIFT-Code SOLADEST600 

USt-IdNr. DE 147 800 343 

kontakt@LBBW.de 

www.LBBW.de

SCHUFA-Information nach 
Art. 14 DS-GVO  

 

Telefon 0711 127-0 

Telefax 0711 127--43544 

info@lbbw.de

1 Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11 - 92 78 0. 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail 
unter datenschutz@schufa.de erreichbar.

2 Datenverarbeitung durch die SCHUFA
Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden2.1
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte ermittelt und übermittelt. Sie stellt die Informati-
onen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung 
nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziel-
lem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und 
eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbei-
tung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprü-
fung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Neben den vorge-
nannten Zwecken verarbeitet die SCHUFA personenbezogene Daten auch zu internen Zwecken (z.B. Geltendmachung rechtlicher 
Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Forschung und 
Entwicklung insbesondere zur Durchführung interner Forschungsprojekte (z.B. SCHUFA-Kreditkompass) oder zur Teilnahme an nati-
onalen und internationalen externen Forschungsprojekten im Bereich der genannten Verarbeitungszwecke sowie Gewährleistung der 
IT-Sicherheit und des IT-Betriebs). Das berechtigte Interesse hieran ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirt-
schaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vermeidung von Rechtsrisiken). Es können auch anonymisierte Daten verarbeitet 
werden. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren.

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung2.2
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO) sowie auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwort-
lichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertrags-
partner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der 
Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

Herkunft der Daten2.3
Die SCHUFA erhält ihre Daten einerseits von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz 
sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
existiert) ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, 
Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den 
unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen,  insbesondere  aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, 
Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-,  oder Inkassobereich. Darüber hinaus 
verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie etwa öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen 
Bekanntmachungen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) oder von Compliance-Listen (z.B. Listen über poli-
tisch exponierte Personen und Sanktionslisten) sowie von Datenlieferanten. Die SCHUFA speichert ggf. auch Eigenangaben der 
betroffenen Personen nach entsprechender Mitteilung und Prüfung.

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden2.4
Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften | Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes 
(z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) | Informationen über nicht erfüllte Zahlungsver-
pflichtungen wie z.B. unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung | Informatio-
nen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie z.B. Identitäts- oder Bonitätstäuschungen | Informationen aus 
allgemein zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) | Daten aus Compliance-Listen | Infor-
mationen ob und in welcher Funktion in allgemein zugänglichen Quellen ein Eintrag zu einer Person des öffentlichen Lebens mit über-
einstimmenden Personendaten existiert | Anschriftendaten | Scorewerte
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Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten2.5
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechen-
der Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter 
www.schufa.de eingesehen werden können) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftrag-
nehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den 
gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

Dauer der Datenspeicherung2.6
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Dauer. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser 
Dauer ist die Erforderlichkeit der Verarbeitung zu den o.g. Zwecken. Im Einzelnen sind die Speicherfristen in einem Code of Conduct 
des Verbandes „Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.“ festgelegt (einsehbar unter www.schufa.de/loeschfristen). Angaben über Anfragen 
werden nach 12 Monaten taggenau gelöscht.

3 Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach 
Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-
GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über 
ein Rückfrageformular unter www.schufa.de/rueckfrageformular erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für 
die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu wenden. Ein-
willigungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. Der Widerspruch kann 

formfrei erfolgen und ist zu richten an SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln. 

4 Profilbildung (Scoring)
Neben der Erteilung von Auskünften über die zu einer Person gespeicherten Informationen unterstützt die SCHUFA ihre Vertragspart-
ner bei deren Entscheidungsfindung durch Profilbildungen, insbesondere mittels sogenannter Scorewerte. Dies hilft z.B. dabei, alltäg-
liche Kreditgeschäfte rasch abwickeln zu können.

Unter dem Oberbegriff der Profilbildung wird die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Analyse bestimmter Aspekte zu einer 
Person verstanden. Besondere Bedeutung nimmt dabei das sogenannte Scoring im Rahmen der Bonitätsprüfung und Betrugspräven-
tion ein. Scoring kann aber darüber hinaus der Erfüllung weiterer der in Ziffer 2.1 dieser SCHUFA-Information genannten Zwecke 
dienen. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über 
zukünftige Ereignisse oder Verhaltensweisen erstellt. Anhand der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen 
erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen.

Zusätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren im Bereich des Bonitätsscorings etablierten Verfahren der Logistischen Regression, 
können bei der SCHUFA auch Scoringverfahren aus den Bereichen sogenannter Komplexer nicht linearer Verfahren oder Experten-
basierter Verfahren zum Einsatz kommen. Dabei ist es für die SCHUFA stets von besonderer Bedeutung, dass die eingesetzten Ver-
fahren mathematisch-statistisch anerkannt und wissenschaftlich fundiert sind. Unabhängige externe Gutachter bestätigen uns die 
Wissenschaftlichkeit dieser Verfahren. Darüber hinaus werden die angewandten Verfahren der zuständigen Aufsichtsbehörde offen-
gelegt. Für die SCHUFA ist es selbstverständlich, die Qualität und Aktualität der eingesetzten Verfahren regelmäßig zu prüfen und 
entsprechende Aktualisierungen vorzunehmen.

Die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität erfolgt bei der SCHUFA auf Grundlage der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicher-
ten Daten, die auch in der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Anhand dieser bei der SCHUFA gespeicherten 
Informationen erfolgt dann eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis auf-
wiesen. Für die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität werden die gespeicherten Daten in sogenannte Datenarten zusammenge-
fasst, die unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden können. Bei der Ermittlung von Scorewerten zu anderen Zwecken 
können auch weitere Daten(arten) einfließen. Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besonders sensible Daten nach Art. 9 DS-GVO 
(z.B. ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden bei der SCHUFA nicht gespeichert und 
stehen daher für die Profilbildung nicht zur Verfügung. Auch die Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person nach der DS-
GVO, wie z.B. die Einsichtnahme in die zur eigenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen 
Einfluss auf die Profilbildung. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen des § 31 BDSG.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person bspw. einen Baufinanzierungskredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit 
entsprechen, mit der sie eine Rechnung beim Versandhandel termingerecht bezahlt. Aus diesem Grund bietet die SCHUFA ihren Ver-
tragspartnern unterschiedliche branchen- oder sogar kundenspezifische Scoremodelle an. Scorewerte verändern sich stetig, da sich 
auch die Daten, die bei der SCHUFA gespeichert sind, kontinuierlich verändern. So kommen neue Daten hinzu, während andere auf-
grund von Speicherfristen gelöscht werden. Außerdem ändern sich auch die Daten selbst im Zeitverlauf (z.B. die Dauer des Beste-
hens einer Geschäftsbeziehung), sodass auch ohne neue Daten Veränderungen auftreten können.

Wichtig zu wissen: Die SCHUFA selbst trifft keine Entscheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit 
ihren Auskünften und Profilbildungen bei der Entscheidungsfindung. Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft trifft hingegen 
allein der direkte Geschäftspartner. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen ver-
lässt. Weitere Informationen zu Profilbildungen und Scoring bei der SCHUFA (z.B. über die derzeit im Einsatz befindlichen Verfahren) 
können unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden.
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